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Einladung

zur Sitzung des

Bau- und Planungsausschusses

am Mittwoch, den 27.04.2022 um 14:30 Uhr

Ort: Max-Reger-Halle (Gustav-von-Schlör-Saal)

Tagesordnung:

1 Genehmigung der Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung

2 Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung getroffener Beschlüsse

3 Liste der Bauvorhaben, die seit der Bau- und Planungsausschusssitzung am 16.03.2022
auf dem Verwaltungsweg behandelt wurden.

4 Bebauungsplan Nr. 61 26 313 "Horbach";
hier: Öffentlichkeitsbeteiligung und erneute Auslegung

5 Generalsanierung der Pestalozzischule Weiden;
Sachstandsbericht zur Gesamtkostensituation und Förderung

6 Anfrage

6.1 Anfrage StRin Ziegler; Neubau der Feuerwache

gez. Lothar Höher
Bürgermeister
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 1 - Zentrale Steuerung, Kultur, Schulen und Sport

Amt: Hauptamt

Erstelldatum: 22.03.2022

Vorlagen-Nr.: IV/075/2022

Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung getroffener Beschlüsse

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss 27.04.2022

Sachstandsbericht:

Projekt „Mooslohstraße – Straßenentwässerung, Regenwasserkanal und –rückhaltebecken“
Vergabe der Bauleistungen

Beschluss:

Der Auftrag für die Arbeiten „Mooslohstraße – Straßenentwässerung; Neubau Regenwasserkanal und

RRB“ wird an die Firma Scharnagl Hoch- und Tiefbau GmbH aus Weiden zu einem Angebotspreis in

Höhe von 188,811,39 Euro vergeben.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Bauverwaltungsamt

Erstelldatum: 11.04.2022

Vorlagen-Nr.: IV/085/2022

Liste der Bauvorhaben, die seit der Bau- und Planungsausschusssitzung
am 16.03.2022 auf dem Verwaltungsweg behandelt wurden.

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss 27.04.2022

Sachstandsbericht:
Siehe beiliegende Auflistung.

Anlagen:
Verwaltungsweg_BPA_04_27

Verwaltungsweg_BPA_04_27_mit Bauherrendaten
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Bauvorhaben sortiert nach Gen.-Dat.

BV-Nr. Flst.Nr. Gemarkung Adresse Vorhaben Verfahren

Vorbescheid 

vorhanden

Bescheids-

datum Befreiungen

901/22

944/3 und 

944/4 Weiden Fabrikstr. 1a

Abbruch einer ehem. 

Kantine mit Nebengebäuden Abbruch 22.02.2022

060/21 2120/12 Weiden Am Parksteiner Brückel 62

Neubau eines Wintergartens 

und eines Geräteraums Baugenehmigung 24.02.2022 Baugrenze

105/21 47/11 Manteler Forst Brandweiher 16a und 16b

Err. von zwei 

Doppelhaushälften Baugenehmigung 24.02.2022

402/22 4188/10 Weiden Marderweg 15

Abbruch des best. Balkons 

im 1.OG und Anbau einer 

Balkonanlage an einem MFH 

mit Erstellung eines Erkers Baugenehmigung 24.02.2022

005/22 2612/19 Weiden Merklsteig 19

Anbau einer 

Terrassenüberdachung 

(Lamellen) Baugenehmigung 28.02.2022 Baugrenzen

001/22 45 Matzlesrieth Matzlesrieth 9a

Neubau eines Wohnhauses 

(3 Wohneinheiten 

insgesamt) mit Austrags- 

und Einliegerwohnung 

(Azubi-Appartement) Baugenehmigung 02.03.2022

101/22 2736/4 Weiden Bismarckstr. 21a

Err. eines überdachten 

Platzes für Mülltonnen, 

Altkleider-Container und 

Fahrräder Baugenehmigung 03.03.2022

404/22 5433/16 Weiden Blücherstr. 20

Err. einer Balkonanlage (EG 

bis 2.OG) Baugenehmigung 04.03.2022 Baugrenze
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Bauvorhaben sortiert nach Gen.-Dat.

618/21 3285/7 Weiden Am Kirchsteig

Neubau eines EFH mit 

Einliegerwohnung, Carport, 

Garage und Technikgebäude Vorbescheid 04.03.2022

Baugrenzen, Anzahl der 

Vollgeschosse, 

Firstrichtung, 

Dachneigung, Länge und 

Höhe Grenzgarage, 

Zusätzliche Zufahrt

451/21 3784/156 Weiden Josef-Linhardt-Str. 3 Neubau eines MFH (5 WE) Baugenehmigung 07.03.2022

Baugrenzen, Anzahl der 

Vollgeschosse, Zufahrt

405/22 2605/12 Weiden Mooslohstr. 101a

Ausbau des best. DG zur 

Wohnung Baugenehmigung 07.03.2022 GFZ

406/22 3028/5 Weiden Schopenhauerstr. 10

Umbau des DG und Anbau 

einer Balkonanlage Baugenehmigung 08.03.2022 Baugrenzen

703/22 1020/113 Weiden Leimbergerstr. 66

Anbau einer 

Dachterrassenüberdachung 

im 2.OG eines MFH Freisteller 10.03.2022

951/22 132 Weiden Unterer Markt 25

Umbau des Schaufensters 

und der Eingangstür Denkmal 11.03.2022

903/22 5340/11 Weiden Stockerhutweg 40

Abbruch eines 

eingeschossigen 

Wohngebäudes mit 

Teilunterkellerung Abbruch 14.03.2022

103/22 5454/12 Weiden Salzingerstr. 6

Anbau eines Windfangs mit 

Dachterrasse, Err. eines 

teilüberdachten Balkons und 

Neubau einer Doppelgarage 

mit Geräteschuppen Baugenehmigung 10.03.2022

803/22 4208/50 Weiden Böhmerwaldstr. 27

Err. eines 

Gartengerätehauses isolierte Befreiung 16.03.2022 Baugrenzen, Dachform

601/22 2988/493 Weiden Dr.-Kilian-Str. 12

Neubau eines Logistik-

Campus Vorbescheid 17.03.2022

702/22 53/64 Manteler Forst Franz-Zebisch-Straße Geländeauffüllung Freisteller 17.03.2022

063/21

326 und 

326/5 Rothenstadt Obere Hauptstr. 32 und 32a Neubau eines Doppelhauses Baugenehmigung 17.03.2022
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Bauvorhaben sortiert nach Gen.-Dat.

457/21 2753/13 Weiden Ulrich-Schönberger-Str. 12

Änderungen an der Fassade 

mit Neubau von Balkonen 

und Abbruch einer Garage 

sowie eines 

Geräteschuppens Baugenehmigung 18.03.2022 Baugrenzen, GRZ

454/21 214 Weiden Unterer Markt 6

NÄ: Bekleidungsgeschäft zu 

Cafe mit Gastraum Baugenehmigung 23.03.2022

401/22 3040 Weiden Hammerweg 92

Anbau von vier Balkonen an 

das best. MFH Baugenehmigung 28.03.2022 Baugrenzen

407/22 94 Weiden Türlgasse 16

Sanierung des DG mit 

Schaffung von zwei 

Wohnungen, Einbau von 

neuen Dachflächenfenstern 

und Erneuerung 

bestehender Fenster Baugenehmigung 30.03.2022

014/21

2525, 

2478/24, 

2532, 2537 

und 2539 Weiden Oskar-von-Miller-Straße

Err. von zwei Lagerplätzen 

mit Parkplätzen Baugenehmigung 04.04.2022

Baugrenzen/Pflanzgebot, 

Grundflächenzahl

012/20 2861 Weiden Sperlingstr. 9b und 9c Neubau von 2 EFH Baugenehmigung 05.04.2022 Baugrenzen, Dachform

412/22 1610/98 Weiden Fleischmannstr. 9

NÄ: Wohnung zu Logopädie-

Praxis (EG) Baugenehmigung 06.04.2022

801/22 5636 Weiden Nähe Regensburger Straße

Aufstellung eines DHL 

Packstation-Automaten isol. Befreiung 07.04.2022 Baugrenzen

802/22 5416 Weiden Kopernikusstr. 5

Aufstellung eines DHL 

Packstation-Automaten isol. Befreiung 07.04.2022 Baugrenzen

804/22 2521/6 Weiden Oskar-von-Miller-Str. 33

Anbau einer 

Terrassenüberdachung (mit 

einer Festverglasung an der 

Ostseite) am bestehenden 

Wohnhaus isol. Befreiung 07.04.2022

Art der baulichen 

Nutzung, Baugrenzen

503/21 1777/34 Frauenricht Philipp-Karl-Str. 11

Brandschutzertüchtigung 

des best. Gebäudes mit 

Umbau der Sozialräume Baugenehmigung 07.04.2022
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Bauvorhaben sortiert nach Gen.-Dat.

805/22 2664/5 Weiden Rehbühlstraße

Anbau eines Lagerschuppens 

an das bestehende 

Nebengebäude isol. Befreiung 11.04.2022 Baugrenzen

807/22 1561/17 Weiden Rehbühlsiedlung 13

Err. eines versenkten 

Swimmingpools isol. Befreiung 11.04.2022 Baugrenzen
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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Stadtplanungsamt

Erstelldatum: 15.02.2022

Vorlagen-Nr.: BV/082/2022

Bebauungsplan Nr. 61 26 313 "Horbach"

- Behandlung der im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen
Stellungnahmen/Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB

- Beschluss zur erneuten Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss 27.04.2022

Sachstandsbericht:
Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Weiden i.d.OPf. hat in der Sitzung vom 13.02.2019 unter
Beschluss-Nr. 12 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 61 26 313 „Horbach“ beschlossen. Die
Bebauungsplanaufstellung erfolgt im beschleunigten Verfahren unter Einbeziehung von
Außenbereichsflächen gem. § 13b BauGB:

- Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 BauNVO des aktuellen Vorentwurfs des Bebauungsplanes
beträgt weniger als 10.000 m²

- Das Plangebiet liegt im Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB jedoch im Anschluss an einen im
Zusammenhang bebauten Ortsteil, da die Etzenrichter Straße eine aufeinanderfolgende
Bebauung aufweist, die den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit
vermittelt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Rothenstadt, umfasst die Flurstücke Nr. 1741/2, 1741, 1740,
1740/4, 1740/3 sowie Teile der Straßengrundstücke 1738 und 1730/1 und wird wie folgt umgrenzt:

- im Norden durch Waldflächen
- im Süden durch die Straße Etzenrichter Straße
- im Westen durch die Straße Zum Burgstall sowie durch bestehende Bebauung
- im Osten durch bestehende Bebauung

Die Grundstücke im Plangebiet befinden sich in privater Hand. Für die Entwicklung des geplanten
Baugebiets haben die Grundstückseigentümer einen Investor gewinnen können, der den vorliegenden
Bebauungsvorschlag mit der Verwaltung abgestimmt hat.

TOP Ö  4TOP Ö  4



Seite 2 von 4

Ziele und Zwecke der Planung:
Mit der vorliegenden Bauleitplanung verfolgt die Stadt Weiden i.d.OPf. das Ziel neuen Wohnraum zu
schaffen, da seit Jahren die anhaltend hohe Nachfrage v.a. im Einfamilienhausbereich nicht bedient
werden kann. Der Entwurf des Bebauungsplans sieht eine Mischung aus Mehrfamilienhäusern im
nördlichen bzw. nordwestlichen Bereich und Einzel- und Doppelhausbebauung entlang der Etzenrichter
Straße vor.

Verfahrensstand:
Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
wurde im Zeitraum vom 10.08. bis 09.09.2021 durchgeführt. Innerhalb des o.g. Zeitraums sind die in
Anlage_01 wiedergegebenen Stellungnahmen eingegangen.

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen erfolgt eine erneute Auslegung, welche nach § 4a Abs. 3
BauGB auf zwei Wochen verkürzt und auf die geänderten Inhalte beschränkt werden kann. Diese
betreffen folgende Inhalte:

Der von der Regierung der Oberpfalz geforderte Nachweis zur Bedarfsbegründung von neuem
Wohnbauflächenwurde erstellt und in die Begründung eingearbeitet. Die weiteren vorgenommenen
Änderungen bzw. Ergänzungen betreffen insbesondere den Schallschutz. Eine entsprechende
Schalltechnische Untersuchung wurde durch das Büro abConsultants, Vohenstrauß durchgeführt und im
Gutachten vom 05.01.2022 festgehalten. Das Gutachten erfordert den Schallschutz betreffende
Festsetzungen, die in den Bebauungsplan eingearbeitet wurden (Änderungen siehe Anlage 04).

Des Weiteren wurden weitere Empfehlungen aus den Stellungnahmen in den Bebauungsplan
aufgenommen:

- Empfehlung des Baus von Zisternen bei geplanten Doppelhäusern
- Untersagung von Schottergärten auf privaten Grundstücken
- Empfohlene Höhenlage der Gebäudeöffnungen von min. 25cm über der Fahrbahnoberkante
- Zwingende Festsetzung zur Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser auf den

Baugrundstücken selbst, um dem gesetzlichen Auftrag des § 55 Abs. 2 WHG zu entsprechen
- Konkretisierung der Anforderungen an Auffüllmaterial
- Konkretisierung der Farbgestaltung der Dacheindeckung wurde durch Angabe der

Farbcodierungen
- Forderung der Anpassung des Geländes der Grundstücksgrenzen an die angrenzenden

Verkehrsflächen bzw. natürliche Geländeoberflächen
- Flexibilisierung der späteren Grundstückszuschnitte durch Weglassen der zeichnerischen

Festsetzung von Zufahrten und Baumpflanzungen
- Aufnahme einer beispielhaften Pflanzliste für standortgerechte bzw. gebietsheimische Arten

Baulandstrategie:
Mit dem Investor ist zur Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zur künftigen Wohnbaulandentwicklung
ein städtebaulicher Vertrag zu schließen. Die Verhandlungen zur Umsetzung der Ziele des Beschlusses
in enger Abstimmung mit dem Rechtsamt sind weit fortgeschritten, sodass die Genehmigung des
städtebaulichen Vertrages in einer der nächsten Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses
erfolgen kann. Die Übernahme der Verfahrenskosten (Planungskosten, Durchführung des Vorhabens,
Folgekosten wie bspw. erforderliche Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum, etc.), die durch das
Bauvorhaben ausgelöst werden und eine Durchführungsverpflichtung werden in diesem
städtebaulichen Vertrag geregelt.

Weiterer Verfahrensablauf:
 Behandlung der bisherigen Stellungnahmen sowie Abwägung
 Erneute Auslegung der Planunterlagen gem. § 4a Abs. 3 BauGB
 Abschluss des städtebaulichen Vertrags gem. § 11 BauGB
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 Behandlung der Stellungnahmen aus der erneuten Auslegung/ Satzungsbeschluss gem. § 10
Abs. 1 BauGB

 Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans durch Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine personelle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:
Der Stadt Weiden i.d.OPf. entstehen Kosten, da die Bauleitplanung für die Durchführung des
Verfahrens Personalkosten auslöst.

Beschlussvorschlag:
Mit dem vorliegenden Sachstandsbericht der Verwaltung besteht Einverständnis.

Mit den Vorschlägen zur Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß Anlage_01 besteht
Einverständnis. Zur Behandlung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
sind die jeweiligen Beschlüsse zu fassen:

Beschluss zum Schreiben der Regierung der Oberpfalz, Höhere Landesplanungsbehörde, Regensburg
(02.09.2021):

- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein Bedarfsnachweis wurde erstellt und in
die Begründung eingearbeitet. Im Zuge der geplanten Fortschreibung des
Flächennutzungsplans und den derzeit stattfindenden Voruntersuchungen findet eine
Auseinandersetzung mit dem Wohnbauflächenbedarf und –potenzial der Stadt Weiden
i.d.OPf. statt. Die hieraus abgeleiteten Erkenntnisse sind in den Bedarfsnachweis
eingeflossen. Das Plangebiet ist als Neuausweisungsfläche im Vorentwurf der FNP-
Gesamtfortschreibung vorgesehen.

Beschluss zu den Schreiben des städtischen Umweltamtes (06.09.2021), des städtischen
Bauverwaltungsamtes (20.08.2021) und des privaten Einwenders (06.06.2021) jeweils den
Schallschutz betreffend:

- Eine Schallschutzuntersuchung wurde durchgeführt. Schallschutzmaßnahmen sind
hinsichtlich des Betriebs der Ausflugsgaststätte „Hubertus“ zu treffen. Die in der
Schalltechnischen Untersuchung des Büros abConsultants v. 05.01.2022 vorgeschlagenen
Festsetzungen diesbezüglich werden in den Bebauungsplan eingearbeitet.

Der vorliegende Entwurf (Stand 04.04.2022) des Bebauungsplans Nr. 61 26 313 „Horbach“
(Anlage_02) sowie die zugehörige Begründung (Anlage_03) müssen aufgrund der vorgenommenen
Ergänzungen gem. § 4a Abs. 3 BauGB erneut ausgelegt werden. Es wird bestimmt, dass
Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können (vgl. § 4a
Abs. 3 Satz 2 BauGB). Die Dauer der erneuten Auslegung und die Frist zur Stellungnahme werden
angemessen verkürzt (vgl. § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB).

Anlagen:
Anlage 01 - Abwägungstabelle BP 313

Anlage 02 - Planzeichnung BP 313 Fassung 04.04.2022
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Anlage 03 - Begründung BP 313 Fassung 04.04.2022

Anlage 04 - Übersicht der Änderungen zum vorherigen Entwurfsstand
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Übersichtsplan
Gemarkungen Rothenstadt, Weiden i.d.OPf., Mallersricht 

Bebauungsplan Maßstab

N

M. 1: 500

N

M. 1: 5000

1 : 500

A PLANWERK

WA

Baugrenze i. S. v. § 23 (3) BauNVO
für bauliche Anlagen

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Geschossflächenzahl GFZ: 0,8/1,2

Grundflächenzahl GRZ: 0,4

Maß der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

Art der baulichen Nutzung

  ZEICHENERKLÄRUNG
Verkehrsflächen Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Zahl der Vollgeschosse

Bestehende Flurgrenze mit Flurnummer

Sonstige Planzeichen

Nutzungsschablone
Feld 1 = Art der baulichen Nutzung
Feld 2 = Grundflächenzahl
Feld 3 = Geschossflächenzahl
Feld 4 = Zahl der Vollgeschoße
Feld 5 = TH Traufhöhe / WH Wandhöhe
Feld 6 = Bauweise
Feld 7 = Dachform

offene Bauweise

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen,
Stellplätze, Garage und Gemeinschaftsanlagen
Zweckbestimmung
GTGa      Gemeinschaftstiefgarage
GSt          Gemeinschaftsstellplätze

GRZ 0,4

GFZ 0,8/1,2

II

Straßenbegrenzungslinie

Bäume mit Standortbindung

Sträucher

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans

BEBAUUNGSPLAN
Nr. 61 26 313
"Horbach"

Stand 04.04.2022

Planfertiger:

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange

Öffentliche Auslegung

Satzungsbeschluss

In Kraft seit dem

Datum

Datum
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Einfahrtbereich

Straßenverkehrsflächen

Stefan Weidenhammer, Landschaftsarchitekt
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B   TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
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nur Doppelhäuser zulässig
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Vorschlag Grundstücksgrenze

Bebauungsvorschlag

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Flächen für Wald
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Zweckbestimmung:
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K Klimaschutzwald, lokal
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26 Bestehende Gebäude

Verbindlich festgelegte Hauptfirstrichtung

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
des Baugebiets

Hauptversorgungsleitung (unterirdisch)

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 1 und 4 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16 bis 20 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit §§ 22 Abs. 2 und 23 Abs. 3 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

I. Planungsrechtliche Festsetzungen
(gemäß BauGB und BauNVO)

§ 1
Geltungsbereich Bebauungsplan (§ 9 Abs. 7 BauGB)

(1) Der Bebauungsplan beinhaltet die Grundstücke Flur-Nr. 1730/1 (Teilfläche), 1738
(Teilfläche), 1740, 1740/3, 1740/4, 1741 und 1741/2 der Gemarkung Rothenstadt.

§ 2
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 4 BauNVO)

(1) Es wird ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt.
(2) Die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige

nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulässig.

§ 3
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 BauNVO)

(1) Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), die
Geschossflächenzahl (GFZ) und die Zahl der Vollgeschosse gemäß Nutzungsschablone
bestimmt.

(2) Die in der Nutzungsschablone festgesetzten maximalen Trauf- oder Wandhöhen der
Wohngebäude dürfen nicht überschritten werden. Als Traufhöhe gilt die Höhe der
Schnittlinie der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der Dachhaut. Die Bezugshöhe
ist das Straßenniveau an der Mitte der Zufahrten zu den jeweiligen Tief- und
Einzelgaragen.

§ 4
Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 BauNVO)

(1) Es wird die offene Bauweise festgesetzt.
(2) In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Teilbereichen des Wohngebiets sind

gemäß Nutzungsschablone entweder nur Einzelhäuser oder nur Doppelhäuser zulässig.
§ 5

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO)
(1) In dem Baugebiet ist die überbaubare Grundstücksfläche durch Baugrenzen für

Wohngebäude, Tiefgaragen, Garagen, Stellplätze und Zufahrten zeichnerisch
festgesetzt. Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans gelten hinsichtlich
der Abstandsflächen die Regelungen der BayBO.

§ 6
Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

(1) Die Hauptfirstrichtung der Gebäude ist parallel zur Längsseite der Gebäude
herzustellen. Doppelhäuser gelten dabei als eine bauliche Anlage.

§ 7
Höchstzulässige Zahl von Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

(1) In den Einzelhäusern und Doppelhaushälften des Wohngebiets sind maximal zwei
Wohneinheiten zulässig.

§ 8
Unterirdische Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

(1) Telefon- und Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

 § 9
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO)

(1) Schutzbedürftige Räume einer zukünftigen Bebauung, deren Außenwände in Richtung
des Planzeichens                     orientiert sind, müssen mindestens ein Fenster bzw. eine
Fenstertür in Richtung einer nicht gekennzeichneten Seite enthalten. Schutzbedürftige
Räume sind:

a) Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen;
b) Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten;
c) Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen;
d) Büroräume;
e) Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume.

(1) Öffenbare Fenster bzw. Fenstertüren der aufgeführten schutzbedürftigen
Aufenthaltsräume sind an Außenwänden einer zukünftigen Bebauung an den
gekennzeichneten Fassaden nicht zulässig. Alternativ sind abschirmende Vorkehrungen
(z.B. teilverglaste Loggien, teilverglaste Balkone) an den gekennzeichneten
Gebäudeseiten zulässig, welche sicherstellen, dass an den Immissionsorten nach TA
Lärm die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete nicht
überschritten werden.

§ 10
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

(1) Anfallendes Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken selbst zu versickern; die
Einleitung in die Mischkanalisation ist nicht zulässig. Das Schmutzwasser wird den in der
Etzenrichter Straße und in der Straße Zum Burgstall verlegten Kanälen zugeführt.

(2) Pkw-Stellplätze und Feuerwehrzufahrten sind mit versickerungsfähigen Belägen
herzustellen. Ausnahmen sind für behindertengerechte Stellplätze zulässig.

§ 11
Waldflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB)

(1) Die in der Planzeichnung dargestellten Waldflächen weisen besondere Bedeutung für
den lokalen Klimaschutz und die Erholung auf und sind dauerhaft zu erhalten.

III. Hinweise
(1) Denkmalschutz

Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung von Bauvorhaben zutage kommen,
unterliegen der Meldepflicht nach § 8 DSchG und müssen unverzüglich der
unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Weiden i.d.OPf. oder direkt dem
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, Referat Oberpfalz, bekannt
gemacht werden. Sollten dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege aus
dem Geltungsbereich des Bebauungsplans neue Funde bekannt werden, so
werden diese Informationen unverzüglich an den Planungsträger weitergeleitet.
Für diesen Fall ist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege als Träger
öffentlicher Belange gemäß Art. 76 BayBO zu den Einzelbaumaßnahmen
anzuhören.

(2) Klimaschutz
Die Nutzung von regenerativen Energien ist anzustreben. Auf die Arbeitshilfe
„Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ des
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz wird hingewiesen. Es
wird empfohlen, eine Höhenlage der Gebäudeöffnungen von mindestens 25 cm
über der Fahrbahnoberkante auszubilden, um Schäden durch Überflutungen
infolge von Starkregenereignissen zu vermeiden.

(3) Brandschutz
Auf die Beachtung der Brandschutzvorschriften wird hingewiesen. Die
hinterliegenden Mehrfamilienhäuser sind über Feuerwehrzufahrten zu
erschließen.

(4) Oberbodenschutz
Bei Aufschüttungen und Abgrabungen sind die bau-, bodenschutz- und
abfallrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Mit Grund und Boden soll sparsam und
schonend umgegangen werden (§ 1a Abs. 2 BauGB). Der natürliche
Bodenaufbau soll dort, wo keine Eingriffe in den Boden stattfinden, erhalten
werden. Bereiche geplanter Grünflächen und Gärten sollen möglichst nicht
befahren werden.

Belebter Oberboden und kulturfähiger Unterboden sind zu schonen, bei
Baumaßnahmen getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor
Verdichtung zu schützen und wieder seiner Nutzung zuzuführen. Um
Verdichtungen vorzubeugen, ist das Gelände nur bei trockenen Boden- und
Witterungsverhältnissen zu befahren. Das Befahren bei ungünstigen
Bodenverhältnissen ist zu vermeiden, ansonsten sind Schutzvorkehrungen zu
treffen. Geeignete Maschinen hinsichtlich Bereifung und Bodendruck sind
einzusetzen. Die Bearbeitungsgrenzen gemäß DIN 18915 sind zu beachten.
Überschüssiger Oberboden ist nach den materiellen Vorgaben des § 12
Bundesbodenschutzgesetz zu verwerten.

(5) Bodenschutz
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine Informationen über
Altlasten oder Verdachtsflächen vor. Sollten bei den Aushubarbeiten optische
oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf
eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hinweisen, ist unverzüglich das
Umweltamt der Stadt Weiden i.d.OPf. zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht
gemäß Art. 1 Bayerisches Bodenschutzgesetz). Die Aushubmaßnahme ist zu
unterbrechen und ggf. bereits angefallener Aushub ist z.B. in dichten Containern
mit Abdeckung zwischenzulagern, bis der Entsorgungsweg des Materials und
das weitere Vorgehen geklärt sind.

(6) Abfallwirtschaft
Bei Abgrabungen bzw. bei Aushubarbeiten anfallendes Bodenaushubmaterial
soll möglichst direkt im Baugebiet durch Umlagerung und Wiederverwendung
wieder eingesetzt werden. Bei der Entsorgung von überschüssigem Material
sind die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und ggf. des
vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten. Soweit für Auffüllungen Material
verwendet werden soll, das Abfall im Sinne des KrWG ist, sind auch hier die
gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

(7) Baumschutz
Bei der Bauausführung sind die Vorgaben der DIN 18920 „Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu beachten.

(8) Artenschutz
Die artenschutzrechtlichen Verbote gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG sind bei der
Umsetzung des Bebauungsplans und auch bei späteren Um- und
Anbaumaßnahmen zu beachten. Insbesondere dürfen Bäume, Hecken, lebende
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis 30.
September nicht abgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden.

(9) Immissionsschutz
Das vorgesehene Baugebiet befindet sich im Einwirkungsbereich des
Verkehrslandeplatzes Weiden i.d.OPf. Es wird darauf hingewiesen, dass mit
Belästigungen durch Flugemissionen zu rechnen ist, die Planung in Kenntnis
dieser möglichen Beeinträchtigungen erstellt wird und somit Rechtsansprüche
gegen den Flugplatzbetreiber, die mit Beeinträchtigungen durch den
Flugbetrieb begründet werden, nicht bestehen.

(10) Wasserschutz
Die Nutzung von Regen- und Brauchwasser trägt zum sparsamen Umgang mit
Wasser und zur Entlastung des Wasserhaushalts bei. Den Bauwerbern der
Einzel- und Doppelhäuser wird daher die Anlage von Zisternen empfohlen.

IV. Verfahrensgrundlagen

· Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.
1802)

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBl. I S. 1802)

· Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Bayerische Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 (GVBl. I S. 286)

· Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74).

C   PLANVERFAHREN
1. Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Weiden i. d. OPf. hat in der Sitzung

vom 13.02.2019 mit Beschluss Nr. 12 die Aufstellung des Bebauungsplan gemäß
§ 13b BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 17.05.2021
ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die Öffentlichkeit wurde über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die
wesentlichen Auswirkungen der Planung gem. § 13b Satz 1 i.V.m. § 13a Abs. 3
BauGB in der Zeit vom 17.05.2021 bis 04.06.2021 unterrichtet.

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................... wurden
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom ................... bis ................... beteiligt.

4. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................... wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... bis
................... öffentlich ausgelegt.

5. Die Stadt Weiden i.d.OPf. hat mit Beschluss des Stadtrats vom ................... den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................... als
Satzung beschlossen.

6. Ausgefertigt
Stadt Weiden i.d.OPf.                          Jens Meyer, Oberbürgermeister

7. Bekanntmachung über den Satzungsbeschluss sowie über die Bereithaltung des
Bebauungsplans und der Begründung zu jedermanns Einsicht gemäß § 10 Abs. 3
BauGB im Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf. am ................... sowie an der
Amtstafel vom ................... bis ...................  Die Bebauungsplanänderung ist
somit gem. § 10 Abs. 3 BauGB am ................... in Kraft getreten.

Fassaden mit erforderlichen
Schallschutzmaßnahmen

§ 12
Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)
(1) Die in der Planzeichnung dargestellten Flächen für das Anpflanzen von Sträuchern sind

mit standortgerechten, gebietsheimischen Arten des Herkunftsgebiets Südostdeutsches
bzw. Ostbayerisches Hügel- und Bergland zu bepflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft zu
erhalten.
Geeignete Arten hierfür sind insbesondere:
Bäume 2. Ordnung:
Feld-Ahorn Acer campestre H 3xv aewSt STU 12-14
Hainbuche Carpinus betulus H 3xv aewSt STU 12-14
Vogel-Kirsche Prunus avium H 3xv aewSt STU 12-14
Vogelbeere Sorbus aucuparia H 3xv aewSt STU 12-14
Sträucher:
Roter Hartriegel Cornus sanguinea Str 125-150
Hasel Corylus avellana Str 125-150
Weißdorn Crataegus monogyna Str 125-150
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus Str 125-150
Heckenkirsche Lonicera xylosteum Str 125-150
Hecken-Rose Rosa canina Str 125-150
Schwarzer Holunder Sambucus nigra Str 125-150

(2) Auf den in der Planzeichnung dargestellten Standorten ist je ein stadtklimafester,
standortgerechter Baum als Hochstamm zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Geeignete Arten hierfür sind insbesondere:
Hochstämme:
Felsenbirne Amelanchier lamarckii
Rotdorn Crataegus laevigata "Paul Scarlet"
Mehlbeere Sorbus aria "Majestica"

(3) Freiflächen, Gärten und Vorgärten sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu
unterhalten. Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein heimischer
oder stadtklimafester, standortgerechter Baum als Hochstamm zu pflanzen. Bäume, die
bereits über Standortbindung festgesetzt sind, und Bestandsbäume, die diesen
Anforderungen entsprechen, können dabei angerechnet werden. Die Pflanzstandorte
sind abhängig von der Bebauung und den Standortansprüchen der Bäume auszuwählen.
Die Pflanzung von Tannen, Fichten und nicht heimischen Koniferen (z.B. Thujen und
Scheinzypressen) sowie von Formen mit Buntlaubigkeit, Säulen-, Pyramiden-, Hänge-
und Drehwuchs kann nicht angerechnet werden und sollte unterbleiben.

(4) Zur Auswahl der Gehölze für die Bepflanzung der Freiflächen, Gärten und Vorgärten
werden die Pflanzlisten des Absatz 1 empfohlen. Weitere empfehlenswerte Gehölze
sind:
Regionaltypische Gartensträucher:
Felsenbirne Amelanchier laevis Str 80-100
Sommerflieder Buddleia davidii Str 80-100
Deutzie Deutzia gracilis Str 80-100
Pfeifenstrauch Philadelphus coronarius Str 80-100
Blut-Johannisbeere Ribes sanguineum Str 80-100
Flieder Syringa vulgaris Str 80-100

(5) Beim Ausfall von neu zu pflanzenden oder zu erhaltenden Bäumen und Sträuchern sind
zur Sicherung des Bestandes Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

(6) Steinfelder und Schottergärten  sind nicht zulässig.

II. Bauordnungsrechtliche Vorschriften
(gemäß Art. 81 BayBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

§ 13
Fassadengestaltung

(1) Fassaden und Fassadenverkleidungen sind in verputztem Mauerwerk, weiß, pastell-
oder erdfarben, oder in Holz auszuführen. Fensterbänder sind mit Elementen aus
Holzlatten oder Faserzementplatten zu gliedern. Großflächige Bauteile oder
Verkleidungen aus Kunststoff oder Metall sind unzulässig.

§ 14
Dächer

(1) In den Teilflächen des Wohngebiets sind ausschließlich die in den jeweiligen
Nutzungsschablonen festgesetzten Dachformen zulässig.

(2) Walm- und Zeltdächer sind symmetrisch auszubilden. Der Dachvorsprung an der Traufe
darf bei diesen Dachformen maximal 60 cm und am Ortgang maximal 40 cm betragen.

(3) Die zulässige Dachneigung von Walm- und Zeltdächern beträgt 24°-42°. Alle
Dachflächen eines Gebäudes müssen dieselbe Dachneigung aufweisen.

(4) Die Eindeckung von Walm- und Zeltdächern hat - in Anlehnung an die folgenden
RAL-Farben - mit roten bzw. rotbraunen (RAL 3000 bis 3011), braunen (RAL 8004 bis
8012) oder grauen bzw. anthrazitfarbenen (RAL 7015 bis 7021) Pfannen oder Ziegeln zu
erfolgen.

(5) Flachdächer sind als Gründächer auszubilden. Die Vegetationsschicht muss mindestens
10 cm stark sein.

(6) Dachkonstruktionen von Gebäuden, die nicht mindestens 20 m von den nördlich des
Geltungsbereichs angrenzenden Waldgrundstücken entfernt sind, sind
durchschlagssicher auszubilden.

(7) Die Gesamtbreite aller Gauben darf je Dachseite ein Drittel der Firstlänge nicht
überschreiten. Die maximal zulässige Breite einer Gaube beträgt 5,0 m.

(8) Zulässig sind Photovoltaikanlagen und solarthermische Anlagen bis zu einer Neigung
von 30°.

§ 15
Garagen und Nebenanlagen

(1) Die Lage der gemeinschaftlich genutzten Tiefgaragen und Stellplätze sowie der
oberirdischen Garagen oder Carports der Einzel- und Doppelhausbebauung ist durch die
in der Planzeichnung dargestellten Baugrenzen festgelegt.

(2) Oberirdische Garagen sind mit Flachdächern auszustatten. Die Flachdächer sind als
begrüntes Dach auszuführen.

(3) Stellplätze und der erforderliche Stauraum vor den Garagen sind offen zu halten. Der
erforderliche Stauraum beträgt mindestens 6,0 m.

(4) Wintergärten und untergeordnete Bauteile mit einer Bautiefe bis zu 2,0 m können
errichtet werden und dabei die Baugrenzen überschreiten, sofern die erforderliche
Abstandsfläche eingehalten wird.

(5) Überdachungen von Tiefgaragenzufahrten und Müllsammelplätzen sowie
Trafostationen sind auch außerhalb der zeichnerisch festgesetzten Grenzen für
Nebenanlagen zulässig.

§ 16
Aufschüttungen, Abgrabungen, Stützmauern

(1) An den Grundstücksgrenzen ist das Gelände höhenmäßig an die angrenzenden
Verkehrsflächen anzupassen. Im Norden des Geltungsbereichs ist ein in Höhe und Relief
harmonischer Übergang von den Freiflächen des Wohngebiets zu den Unterhängen des
angrenzenden Waldes zu gestalten.

(2) Zur ebenen Modellierung der Geländeoberfläche sind im zentralen und nördlichen
Bereich des Wohngebiets Auffüllungen bis zu einer Höhe von 7,0 m zulässig. Für die
Auffüllungen ist unbelastetes und versickerungsfähiges Material zu verwenden.

(3) Stützmauern sind zur höhenmäßigen Gliederung des Geländes nicht zulässig.
§ 17

Einfriedungen
(1) Zäune sind zur Einfriedung der Süd- und Ostseite des Grundstücks sowie der privaten

Gärten bis zu einer Höhe von 1,20 m über Straßenhöhe zulässig. Mauern oder Zäune
mit Sockeln sind unzulässig.

(2) Rückwärtige Einfriedungen, die an Wald angrenzen, dürfen nicht mit einer Tür versehen
werden.
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BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 61 26 313 „HORBACH“ 
 

1 Allgemeines 

1.1 Anlass der Planung und Verfahren 
 

Im Geltungsbereich weist die ansonsten geschlossene Bebauung nördlich der Etzenrichter 

Straße und der Straße Zum Burgstall Lücken auf. Das Plangebiet zählt zum planungsrechtlichen 

Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Im Nordwesten des Geltungsbereichs befindet sich eine auf-

gelassene Hofstelle mit nicht mehr genutzten Wohn- und Nebengebäuden. Die Freiflächen an 

der Etzenrichter Straße sind von Grünlandbrachen und Gehölzsukzession geprägt. Im Umfeld 

der benachbarten Wohnbebauung wirkt das Plangebiet städtebaulich nicht integriert. Der Be-

darf an Wohnbauflächen in der Stadt Weiden i.d.OPf. ist unverändert hoch; insbesondere die 

Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienhäusern kann derzeit nicht gedeckt werden. Die Auswei-

sung von Baugebieten ist für die Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung mit Wohnraum 

unumgänglich. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden Flächen mobilisiert, die ver-

kehrlich und durch die sonstige Infrastruktur voll erschlossen sind. Zugleich werden die hete-

rogenen Nutzungen im Plangebiet städtebaulich neu geordnet und gestaltet.  

 

Mit Inkrafttreten der BauGB-Novelle 2021 am 23.06.2021, dem sogenannten Baulandmobili-

sierungsgesetz, wurde die beschränkte zeitliche Gültigkeit des § 13b BauGB verlängert. Dieser 

regelt die Anwendung eines beschleunigten Verfahrens im Außenbereich analog zum § 13a 

BauGB mit einer Frist bis zum 31.12.20229 (Aufstellungsbeschluss) bzw. zum 31.12.2024 (Sat-

zungsbeschluss). Um § 13b BauGB anzuwenden, muss das Plangebiet eine Grundfläche von 

weniger als 10.000 m² umfassen, sich die Fläche an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an-

schließen und eine Zulässigkeit von Wohnnutzungen begründet werden. Mit dem Anschluss 

an die geschlossene Bebauung im Süden und Osten, der Größe des Geltungsbereichs von 

14.909 m², der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets und einer Grundflächenzahl von 

0,4 erfüllt der Bebauungsplan „Horbach“ diese Voraussetzungen. Des Weiteren begründet der 

Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Umweltverträglich-

keitsprüfung nach UVPG oder nach Landesrecht unterliegen. Anhaltspunkte für eine Beein-

trächtigung von NATURA-2000-Gebieten im Sinne § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB oder Pflichten zur 

Vermeidung oder Begrenzung schwerer Unfälle nach § 50 Abs. 1 BImSchG liegen nicht vor. Im 

vorliegenden Fall wendet die Stadt Weiden i.d.OPf. daher das Verfahren nach § 13b BauGB an. 

 

Nach § 13a Abs. 2 Satz 1 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des ver-

einfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Demnach wird von 

einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 und einem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. 

Die Durchführung einer Umweltprüfung ist insbesondere auch wegen der offensichtlich gerin-

gen Umweltauswirkungen der Planung nicht erforderlich. 

 

 

1.2 Lage und Größe des Planungsgebiets 
 

Das Planungsgebiet liegt als überwiegend unbebaute, teils land-, teils forstwirtschaftliche Flä-

che in einer Lücke der geschlossenen Bebauung der Stadt Weiden i.d.OPf. Der Geltungsbereich 

hat eine Größe von 14.909 m² und umfasst die Flurnummern 1730/1 (Teilfläche), 1738 (Teilflä-

che), 1740, 1740/3, 1740/4, 1741 und 1741/2 der Gemarkung Rothenstadt. Das Planungsgebiet 
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befindet sich in seinem zentralen und westlichen Teil in ebener Lage auf einer Geländehöhe 

von 410-411 m NN und steigt nach Norden und Osten an markanten Böschungen auf 418 bzw. 

416 m NN an. 

 

Der Geltungsbereich ist wie folgt umgrenzt: 

Westen: Straße Zum Burgstall, hinter der sich landwirtschaftliche Flächen anschließen 

Nordwesten: Ausflugsgaststätte „Hubertus“ 

Norden: ausgedehnte Waldflächen des Fichtenbühls, die sich teilweise bis in das Plan-

gebiet hinein erstrecken 

Osten: Wohnbebauung auf der Nordseite der Etzenrichter Straße 

Süden: Etzenrichter Straße mit jenseits anschließender Wohnbebauung. 

 

 

1.3 Bestehende Nutzungen  
 

Nach Auskunft ortsansässiger Bürger wurde bis in die 1940er Jahre im Planungsgebiet Sand 

bzw. Sandstein in kleinflächigem Tagebau abgebaut. Aus dieser Zeit resultiert die steile, bis zu 

7 m hohe Böschung im Norden des Planungsgebiets. Nach Aufgabe des Tagebaus wurde das 

Gelände von der Hofstelle im Westen des Planungsgebiets aus für Garten- und Ackerbau ge-

nutzt. Das Planungsgebiet „Horbach“ unterliegt seit einiger Zeit keiner land- oder forstwirt-

schaftlichen Nutzung mehr. Der größte, zentrale Teil des Geltungsbereichs wird von Grünland-

brachen mit einem stellenweise hohen Anteil an Brachezeigern (Rasen-Schmiele, Johannis-

kraut, Rainfarn) eingenommen, die beginnender Verbuschung unterliegen. Bei fortgeschritte-

ner Verbuschung haben sich ruderale Brombeergebüsche und dichter Jungwuchs von Espen 

und Birken entwickelt. Auf den vom historischen Tagebau unberührten Grundstücksrändern 

im Norden stocken alte, strukturreiche Nadelholzforste, die sich aus Föhren, Vogelbeeren und 

Birken zusammensetzen. Am Böschungsfuß der anthropogenen Steilböschung haben sich 

breite Waldmäntel aus Vogel-Kirsche, Schlehe, Hasel und Schneebeere entwickelt.  

 

Der Westen des Geltungsbereichs ist von der aufgelassenen Hofstelle mit deren Wohn- und 

Nebengebäuden, Lager- und Verkehrsflächen geprägt. In den strukturreichen Privatgärten sto-

cken einzelne ältere Kirschen, Spitz-Ahorne und eine Baumreihe aus überwiegend Spitz-Ahorn 

auf der Grundstücksgrenze im Nordwesten. Der Osten mit den Grundstücken Flur-Nr. 1740/3 

und 1740/4 wird von aktueller Wohnnutzung mit strukturarmen Gärten, Formschnitthecken 

und Gebüschen gebietsfremder Arten und einzelnen Hainbuchen geprägt. Der strukturreiche 

Nadelholzforst dies- und jenseits des Planungsgebiets greift hier auch auf das Grundstück 

Flurnr. 1740/4 über. Die Biotop- und Nutzungstypen im Planungsgebiet sind in Karte 1: Bestand 

in der Anlage zur vorliegenden Begründung dargestellt. 

 

 

1.4 Erschließung 
 

Das Planungsgebiet ist über die Etzenrichter Straße und die Straße Zum Burgstall verkehrlich 

und mit sonstiger Infrastruktur voll erschlossen. Auf beiden Seiten der Etzenrichter Straße ver-

laufen Gehwege. In der Etzenrichter Straße befindet sich eine Bushaltestelle des ÖPNV der 

Stadt Weiden i.d.OPf.  
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2 Planerische Grundlagen 

2.1 Ziele der Raumordnung 
 

Im Regionalplan Oberpfalz-Nord (6) ist die Stadt Weiden i.d.OPf. als Oberzentrum ausgewie-

sen. Der Stadt kommt damit besondere Bedeutung als Wohnstandort zu. Im Regionalplan sind 

dem Geltungsbereich und dessen Umgriff keine besonderen Funktionen oder Ziele zugewie-

sen.  

 

Ziel 3.1 (G) des Landesentwicklungsprogramms ist es, die Ausweisung von Bauflächen an einer 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demografischen 

Wandels und seiner Folgen auszurichten. In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Po-

tenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn 

Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen (Ziel 3.2 Z). Die Maßgabe der In-

nenentwicklung gilt auch gemäß § 1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel). Die Wiedernutzbar-

machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung hat 

Vorrang vor der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen. 

 

 

2.2 Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
 

Der Geltungsbereich ist überwiegend nicht überplant und zählt zum planungsrechtlichen Au-

ßenbereich gemäß § 35 BauGB. In der derzeit laufenden Fortschreibung des Flächennutzungs-

plans ist das Planungsgebiet als Potenzialfläche für Wohnungsbau Nr. 33 enthalten. Im rechts-

kräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Weiden i.d.OPf. sind der größere Südteil des Pla-

nungsgebiets als landwirtschaftliche Fläche, der kleinere Nordteil als Fläche für Wald darge-

stellt. Im Landschaftsplan verläuft die Grenze zwischen landwirtschaftlicher Fläche und Wald 

dagegen von Nord nach Süd und stellt die Grundstücke Flurnr. 1740, 1741 und 1741/2 als Wald 

dar, die Grundstücke Flurnr. 1740/3 und 1740/4 als landwirtschaftliche Flächen. Für den dar-

gestellten Wald wird als Ziel die Umwandlung des Nadelwaldes in einen Laubwald/Mischwald 

dargestellt, für die landwirtschaftlichen Flächen als Ziel die Strukturierung der Landschaft.  

 

Der Bebauungsplan kann im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a und § 13b BauGB aufge-

stellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Das Planungsgebiet 

rundet die Bebauung zwischen Etzenrichter Straße und der Straße Zum Burgstall ab und greift 

weder über seine Flächengröße noch über seine räumliche Lage wesentlich in die bestehenden 

Waldflächen ein. Die städtebauliche Entwicklung wird durch die geplante Bebauung nicht be-

einträchtigt, sondern neu geordnet. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung 

angepasst.  

 

 

2.3 Bebauungspläne 
 

Der Geltungsbereich berührt keine rechtskräftigen Bebauungspläne der Stadt Weiden i.d.OPf. 

Der Bebauungsplan Nr. 61 26 136 „Lönsstraße“, der ein Mischgebiet im östlichen Teil der Etzen-

richter Straße festsetzt, bleibt unberührt. Für die Wohnbebauung und den Weinhof Peschke 

GmbH & Co. KG südlich der Etzenrichter Straße liegt kein Bebauungsplan vor. 
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2.4 Gebot der Innenentwicklung 
 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel) gilt die Maßgabe der Innenentwicklung. Die 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen der Innenent-

wicklung hat Vorrang vor der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen. Auch wenn der 

größte Teil des Geltungsbereichs dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen ist, kommt 

das Planungsgebiet aufgrund seiner räumlichen Lage, seiner bereits vorhandenen Erschließung 

und seines städtebaulichen Potenzials den Merkmalen des Innenbereichs nahe.  

 

Der Bedarf an Wohnbauflächen in der Stadt Weiden i.d.OPf. ist hoch. Die Nachfrage nach ge-

eigneten Parzellen ist seit einigen Jahren sehr hoch und steigt weiter. Von daher ist die Aus-

weisung von Baugebieten für die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum unumgänglich. 

Die verdichtete Bauweise mit mehreren drei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhäusern 

schafft am Standort mehr Wohneinheiten als eine Bebauung ausschließlich mit Einfamilien- 

und Doppelhäusern und trägt zum flächensparenden Bauen bei. 

 

 

3 Bedarfsbegründung zur Wohnbauflächenausweisung  
3.1 Rechtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen 
 

Nach Art. 106 der Bayerischen Verfassung hat jede/r Bewohner/in Bayerns Anspruch auf eine 

angemessene Wohnung. Des Weiteren ist es Aufgabe der Gemeinde, den Bau von Wohnun-

gen für einkommensschwache Haushalte zu fördern und vor allem Wohnraum für einkom-

mensschwache Haushalte zu schaffen und zur Verfügung zu stellen. Im Koalitionsvertrag der 

bayerischen Staatsregierung (2018-2023) ist in der Flächensparoffensive das Ziel einer deutli-

chen und dauerhaften Senkung des Flächenverbrauchs formuliert. Der anvisierte Flächenver-

brauch von 5 ha/Tag ist als Richtgröße über einen Grundsatz der Raumordnung im Landespla-

nungsgesetz verankert und bindet über § 1 Abs. 4 BauGB (Bindung an die Ziele der Raumord-

nung) die Kommunen, bei Wohnraumschaffungen möglichst flächensparend vorzugehen. Um 

demnach eine nachhaltige und bedarfsgerechte Wohnbaulandentwicklung zu forcieren, ist 

auch bei der hier vorliegenden Bauleitplanung der Bedarf zu eruieren.  

 

Im Zuge der derzeit geplanten Fortschreibung des Flächennutzungsplans und den derzeit 

stattfindenden Voruntersuchungen findet eine Auseinandersetzung mit dem Wohnbauflä-

chenbedarf und –potenzial der Stadt Weiden i.d.OPf. statt. Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei 

der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die 

Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter 

Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden Bauens sowie der Bevölke-

rungsentwicklung zu berücksichtigen. 

 

Im Folgenden wird der Bedarf an Wohnbauflächenausweisungen für die Stadt Weiden i.d.OPf. 

– konkretisiert für die Bauleitplanung Nr. 61 26 313 „Horbach“ und einem entsprechenden 

Planungshorizont von ca. sechs bis zehn Jahren – ermittelt und beschrieben. 
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3.2 Struktur- und Entwicklungsdaten der Stadt Weiden i.d.OPf. 
3.2.1 Verkehrsanbindung 

 

Die übergeordnete verkehrliche Anbindung erfolgt über die Bundesautobahn A 93 und die 

Bundesstraßen B 22 und B 470. Im Schienenverkehr ist Weiden aus Nürnberg stündlich mit 

dem Regional-Express Richtung Neustadt a.d.Waldnaab zu erreichen sowie von München aus 

mit dem Alex in Richtung Hof, zusätzlich pendelt von Regensburg nach Marktredwitz die Ober-

pfalzbahn mit Halt in Weiden. Darüber hinaus werden in Weiden am zentralen bzw. am regi-

onalen Omnibusbahnhof weitere Strecken des Regional- und Fernverkehrs abgewickelt. Die 

sehr gute Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz verdeutlicht Weidens wichtige Funk-

tion in der nördlichen Oberpfalz. Das Baugebiet Horbach selbst ist mit der Haltestelle „Ullers-

richt, Peschke“ unmittelbar in der Etzenrichter Straße an die Regionalbuslinie 30 Weiden ZOB 

– Etzenricht – Kohlberg angeschlossen. In ca. 500 m Entfernung zum Baugebiet befindet sich 

zusätzlich die Haltestelle „Fichtenbühl“ der Stadtbuslinie 1 Hammerweg – ZOB – Rothenstadt. 
 

 

3.2.2 Demografische Bevölkerungsentwicklung  

 

In den letzten Jahren ist eine positive Bevölkerungsentwicklung für die Stadt Weiden zu ver-

zeichnen. Gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung für Gemeinden des Bayerischen Lan-

desamts für Statistik wird der Bevölkerungsstand der Stadt Weiden in Zukunft jedoch stagnie-

ren und sich stabil zwischen 41.000 und 42.000 Einwohnern bewegen. Grundlage der Bevöl-

kerungsvorausberechnung sind verschiedene Parameter bzw. Einflussgrößen wie die Fertili-

tät, Mortalität und das Wanderungsgeschehen (Migration). Zur Veranschaulichung kann fol-

gende Datengrundlage des Bayerischen Landesamts für Statistik aus dem Jahr 2022 herange-

zogen werden: 

 

Jahr 
Fortschreibung Bevölkerungs-

stand (Bay. Landesamt f. Statistik) 

Prognose Einwohner  

(Bay. Landesamt f. Statistik) 

2011 41.734 41.700 

2015 42.055 42.100 

2019 42.743 42.700 

2020 42.535 42.500 

2023 - 42.200 

2026 - 41.900 
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(Abb. 1, isr 2021) 

 

 
(Abb. 2, isr 2021)  

 

Weiden konnte in den vergangenen Jahren ein nahezu durchweg positives Wanderungsge-

schehen vorweisen, wobei die Zuzüge die Fortzüge tendenziell überstiegen. Um dieses posi-

tive Wanderungssaldo weiterhin stärken zu können, muss auch zukünftig Wohnraum zur Ver-

fügung stehen. 
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(Abb. 3, isr 2021) 

 

Abbildung 3 zeigt, dass in Zukunft das Durchschnittsalter weiterhin leicht ansteigen wird, wo-

bei sowohl Jugendquotient als auch Altenquotient ansteigen werden. Verdeutlicht wird diese 

Entwicklung bei der Betrachtung entsprechender Altersgruppen der verschiedenen Jahr-

gänge. Daraus ergeben sich insbesondere in qualitativer Hinsicht veränderte Anforderungen 

an die Wohnraumentwicklung (z.B. Zunahme der Bedeutung des Aspekts der Barrierefreiheit).  

 

 

3.2.3 Wohnungsbestand und durchschnittliche Haushaltsgröße 

 

In den Jahren 2015 bis 2020 ist ein Anstieg von 9.135 auf 9.314 Wohngebäude in Weiden zu 

verzeichnen. Auch die Anzahl an Wohnungen in Wohngebäuden ist im gleichen Zeitraum von 

23.003 auf 23.563 angestiegen. Dies spiegelt sich auch bei der Zahl der Haushalte wider. Ins-

gesamt haben die Haushalte in Weiden von 26.212 im Jahr 2010 auf 28.842 im Jahr 2019 zu-

genommen (Stadt Weiden i.d.OPf. Statistik Weiden, 2020).  

 

Jahr Bestand an Wohngebäuden Wohnungen in Wohngebäuden 

2015 9.135 23.003 

2016 9.167 23.107 

2017 9.189 23.159 

2018 9.226 23.302 

2020 9.314 23.563 

 
(Datengrundlage: Bayerisches Landesamt für Statistik, „Statistik kommunal 2019“ bzw. „Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen in 

Bayern 2020“) 
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Dabei führte die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung in Weiden auch zu einer 

Schrumpfung der Haushaltsgröße. So ist die absolute Anzahl der Haushalte ohne Kinder im 

Betrachtungszeitraum von 2010 (21.508) bis 2019 (24.968) kontinuierlich gestiegen (um ca. 

16 %), wobei Haushalte mit einem oder mehreren Kindern einen Rückgang erfahren haben 

(Stadt Weiden i.d.OPf. Statistik Weiden, 2020). In Zahlen verzeichnen die Haushalte mit einem 

Kind einen Rückgang von ca. 15 %, von 2.494 (2010) auf 2.119 (2019), mit zwei Kindern einen 

Rückgang von 25 % von 1.714 (2010) auf 1.282 (2019) und mit mehr als zwei Kindern einen 

moderateren Rückgang ca. 4,6 % von 496 (2010) auf 473 (2019). Diese Veränderung in der 

Haushaltsstruktur erfordert wiederum angepasste Anforderungen an das Wohnen selbst. Als 

Oberzentrum muss Weiden i.d.OPf. hierauf reagieren und geeignete Angebote schaffen. In 

den letzten Jahrzehnten ist somit die Zahl der Haushalte schneller gestiegen (Wachstum um 

10,06 % von 2010 bis 2019) als die Bevölkerungszahl (Wachstum um 1,67 % von 2010 (42.000) 

bis 2019 (42.700)).  

 
HH nach Jahr und  

Kinderzahl 
2010 2015 2016 2017 2019* 

Ohne Kind 21.508 24.256 24.598 24.716 24.968 

1 Kind 2.494 2.247 2.206 2.181 2.119 

2 Kinder 1.714 1.337 1.319 1.288 1.282 

Mehr als 2 Kinder 496 412 445 468 473 

Gesamt 26.212 28.252 28.568 28.653 28.848 

 
(Datengrundlage Stadt Weiden i.d.OPf., Statistik Weiden 2020; *zu 2019: Statistik Weiden: Richtwerte zur Haushaltsentwicklung 2020) 

 

Gleichzeitig ist in den Jahren 2011 bis 2018 ein deutlicher Rückgang der neu errichteten Wohn-

gebäude von 117 auf 38 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, „Statistik kommunal 

2019“) festzustellen. Die Belegungsdichte der Wohneinheiten ist zurückgegangen. Daher wird 

bei der Berechnung des künftigen Wohnflächenbedarfs angenommen, dass auch in Zukunft 

eine Auflockerung im Bestand stattfindet.  

 

 

3.2.4 Wirtschaftliche Entwicklungsdynamik 

 

Des Weiteren ist ein kontinuierlicher Anstieg der sozialversicherungspflichtig beschäftigten 

Arbeitnehmer seit 2012 (Bayerisches Landesamt für Statistik, 2021) zu verzeichnen. Es wird 

angenommen, dass der leichte Rückgang im Jahr 2020 pandemiebedingt verursacht wurde 

und die stetig wachsenden Beschäftigtenzahlen weiter zunehmen werden.  
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(Abb. 4, isr 2021) 

 

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeit-

nehmer angestiegen, hier ist jedoch zu unterscheiden, ob diese im Stadtgebiet wohnen oder 

von außer Orts in die Stadt Weiden zur Arbeitsstätte pendeln.  

 

Jahr 
Arbeitnehmer 

(Stadt Weiden i.d.OPf.) 
Beschäftigte am Wohnort 

2012 25.879 14.744 

2017 27.640 16.237 

2018 28.156 16.657 

2019 28.272 16.944 

2020 27.834 16.933 

(Datengrundlage: Bayerisches Landesamt für Statistik, „Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 

in den Gemeinden am 30. Juni Teil II der Ergebnisse der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit“ 

für das jeweilige Jahr) 

 
Für die am Wohnort Beschäftigten ist ein Zuwachs festzustellen, sodass auch hier ein Bedarf nach 

Wohnraum abgeleitet werden kann. Darüber hinaus stellen die Einpendler aufgrund potenzieller Zu-

züge mögliche künftige Einwohnerzuwächse dar. Die Verfügbarkeit von Wohnraum stellt einen wich-

tigen Standortfaktor für Unternehmen dar. Aus einer durchgeführten Unternehmensbefragung im Juni 

2021 konnte eine geringe Zufriedenheit der ansässigen Unternehmen bezüglich der verfügbaren 

Wohnflächen für Mitarbeiter festgestellt werden: 
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„Frage: Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Betriebsstandort bezüglich folgender Standortmerkmale?“  

 

 
 
(Abb. 5: GEFAK Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH 2021) 

 

Eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung stellt im Rahmen der Nachwuchsförde-

rung auch die Funktion Weidens als Hochschulstandort der OTH Amberg-Weiden dar. Damit 

ist Weiden ein Anziehungspunkt für junge Menschen, was durch die kontinuierlich steigenden 

Studierendenzahlen belegt werden kann (vgl. Abb. 6). Daraus ergibt sich zum einen ein unmit-

telbarer Wohnraumbedarf für Studierende, zum anderen besteht bei steigenden Studieren-

denzahlen und guten Standortbedingungen vor Ort auch die Chance, dass diese auch nach 

Abschluss des Studiums in Weiden wohnhaft bleiben.  
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(Abb. 6, isr 2021)  

 
 

3.2.5 Landes- und regionalplanerische Vorgaben und Einstufung im Zentrale-Orte-System 

 

Weiden i.d.OPf. fungiert als Oberzentrum der nördlichen Oberpfalz und ist Mitglied der Me- 

tropolregion Nürnberg. Mit einem Einzugsbereich von rund 300.000 Personen dient Weiden 

als Handels- und Dienstleistungszentrum der Region Oberpfalz-Nord. Die Stadt Weiden selbst 

ist im LEP (Landesentwicklungsprogramm) als ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen als 

Ziel der Raumordnung gekennzeichnet und übernimmt in der Planungsregion 6 zusammen mit 

Amberg sowie Waldsassen die vornehmliche Versorgungsfunktion als höherwertiger zentraler 

Ort. Für die Region besitzt Weiden eine wichtige Versorgungs- und Zentrumsfunktion für um-

liegende Gemeinden sowie die Region selbst und ist wichtiger Wohn- und Arbeitsort. Gemäß 

LEP sollen ländliche Räume mit Verdichtungsansätzen so entwickelt und geordnet werden, 

dass sie ihre Funktionen als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte nachhaltig 

sichern und weiter entwickeln können und sie als Impulsgeber die Entwicklung im ländlichen 

Raum fördern (vgl. LEP 2020, Grundsatz 2.2.6). 

 

Gemäß der Zielkarte zur Raumstruktur aus dem Regionalplan befindet sich Weiden innerhalb 

einer Entwicklungsachse (Regensburg – Marktredwitz) von überregionaler Bedeutung. Es ist 

ein regionalplanerisches Ziel, die Siedlungstätigkeit im Umland des Oberzentrums Amberg und 

des Mittelzentrums Sulzbach-Rosenberg, des Oberzentrums Weiden i.d.OPf. und des mögli-

chen Mittelzentrums Neustadt a.d.Waldnaab sowie im Umland des Mittelzentrums Schwan-

dorf möglichst auf Siedlungseinheiten an Entwicklungsachsen oder an leistungsfähigen Ver-

kehrswegen zu lenken (vgl. Regionalplan Oberpfalz Nord 2018, Ziel BII Siedlungswesen, 1.3).  
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Um dieser zentralörtlichen Funktion gerecht werden zu können, muss die Stadt Weiden 

i.d.OPf. eine bedarfsgerechte aber auch zukunftsorientierte Wohnbauflächenentwicklung be-

treiben, um neuen Wohnbaulandausweisungen in Gemeinden mit geringerer zentralörtlicher 

Funktion vorbeugen zu können. 

 

 

3.3 Flächenpotenziale im gesamten Stadtgebiet 
3.3.1 Ausgangsbedingungen der Stadt Weiden i.d.OPf. 

 

Zur Deckung des Bedarfs an Wohnraum spielt die Aktivierung von bestehenden Potenzialen 

im Innenbereich wie Baulücken, Nachverdichtungen oder Umstrukturierungen eine gewich-

tige Rolle, um eine nachhaltige Siedlungsentwicklung zu gewährleisten und die Bodenversie-

gelung auf ein notwendiges Minimum zu begrenzen. Für die vorliegende Bauleitplanung soll 

sich die Prüfung des Wohnraumpotenzials im Bestand zunächst auf die klassischen Baulücken, 

in Form von bereits erschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücken, beschränken. 

 

Im Stadtgebiet (Stand aus dem Baulückenkataster 2020) befinden sich rund 1.000 Baulücken 

mit insgesamt ca. 59,9 ha. Zur Ermittlung des realistischen Nachverdichtungspotenzials wurde 

für die parallel laufende FNP-Gesamtfortschreibung angenommen, dass in einem Zeitraum 

von 15-20 Jahren eine Realisierungsquote von 10 % erreicht werden kann, womit ein Flächen-

potenzial von 5,99 ha besteht. Für den Betrachtungszeitraum der vorliegenden Bauleitpla-

nung bis 2026 kann somit von etwa 3 % ausgegangen werden, was etwa 1,8 ha entspricht. 

Grund hierfür ist, dass eine Aktivierung von Nachverdichtungspotenzialen etc. in der Regel der 

Initiative und Veräußerungsbereitschaft von Privateigentümern bedarf. In der Gesamtschau 

der letzten Jahre gestaltete sich dies als große Herausforderung. Sämtliche im Stadtgebiet vor-

handenen, voll erschlossenen Baulücken für Einfamilienhausbau sind in Privatbesitz und ste-

hen dem Immobilienmarkt zum Großteil nicht zur Verfügung. Dies belegt u.a. auch der Rück-

gang der Zahl der Baugenehmigungen neuer Wohngebäude von 2011 (117) bis 2018 (38) 

(Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, „Statistik kommunal“ 2019).  

 

 

3.3.2 Aktivierungsstrategie der Stadt Weiden i.d.OPf. 

 

Ziel der Stadtverwaltung ist es, durch die Fokussierung einer Innenentwicklung einen kompak-

ten Siedlungskörper zu schaffen. Dies soll durch geeignete Instrumente erreicht werden und 

durch Herbeiführen der erforderlichen politischen Beschlüsse zukünftig umgesetzt werden. 

Denn mit Ausnutzung des vorhandenen Nachverdichtungspotenzials kann Wohnraum zur Ver-

fügung gestellt werden, ohne dass neue Flächen ausgewiesen werden müssen. Es wird eine 

verträgliche und maßstabsgerechte Nachverdichtung in Wohngebieten mit guter Nahversor-

gung bzw. zu stärkender Nahversorgung angestrebt. Bestehende Bebauungspläne in den Be-

reichen mit einem hohen Nachverdichtungspotenzial sind hinsichtlich der festgesetzten Bau-

dichten zu prüfen und zu ändern. Ein weiterer Aspekt ist die Aktivierung von Baulücken und 

Brachen, u.a. zur Wohnnutzung. Zur Unterstützung des Verkaufs an Baulücken beabsichtigt 

die Gemeinde. das Baulandkataster zu veröffentlichen bzw. eine Baulandbörse einzurichten. 

Dort werden zunächst bebaubare Flächen in Karten oder Listen erfasst, welche die Flur- und 

Flurstücksnummern, Straßennamen und Angaben zur Grundstücksgröße enthält. Ziel ist eine 

systematische Vorgehensweise, bei der verkaufsbereite Grundstückseigentümer mit 
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Kaufinteressenten bzw. Bauwilligen zusammengebracht werden. Des Weiteren kann die Stadt 

Eigentümergespräche in Bereichen mit einer Häufung von Baulücken führen, zur Ermittlung 

der Hintergründe für die Nichtbebauung der Grundstücke. Die Aktivierung von Baulücken 

stellt einen wichtigen Bestandteil für die Innenentwicklung dar, welche im Zuge der Stadtent-

wicklung angestrebt wird.  

 

Neue Wohnbauflächen werden nur im Anschluss an den bestehenden Siedlungskörper ausge-

wiesen. Um bei der Ausweisung von neuem Bauland das Aufkommen von unbebauten Grund-

stücken zu vermeiden, werden künftig Bebauungspläne nur in enger Abstimmung mit den 

Grundstückseigentümern, in Form eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit einer 

Durchführungsverpflichtung oder als herkömmlicher Bebauungsplan mit ergänzendem städ-

tebaulichem Vertrag aufgestellt, damit eine verbindliche Umsetzung der Planung innerhalb 

eines vereinbarten Zeitraums gewährleistet werden kann. Am 09.03.2020 hat der Stadtrat der 

Stadt Weiden mit Beschlussnr. 11 hierzu bereits einen Grundsatzbeschluss zur künftigen 

Wohnbaulandentwicklung gefasst.  

 

 

3.4 Berechnung des Wohnflächenbedarfs 

 

Als wesentliche Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des absoluten Wohnbauflächenbe-

darfs kann die regionale Bevölkerungsvorausberechnung des bayerischen Landesamtes für 

Statistik dienen. Die aktuelle Bevölkerungszahl von 42.535 Einwohnern (Stand 2021) wird bis 

2026 auf 41.900 Einwohner fallen, was einer Schrumpfung von 635 Einwohnern im Betrach-

tungszeitraum entspricht. Aus der anzunehmenden Bevölkerungsentwicklung ergibt sich per 

se zunächst kein zusätzlicher Wohnbauflächenbedarf. Aus der Bevölkerungsentwicklung der 

letzten zehn Jahre ist hingegen ein tatsächliches Wachstum abzulesen (+ 801 Einwohner). Hie-

raus und aus der eingangs erläuterten positiven Wirtschaftsentwicklung lässt sich durchaus 

die Annahme treffen, dass die Bevölkerungsprognose widerlegt werden kann und die Bevöl-

kerungszahl nicht nur stagniert, sondern von einer leicht positiven Entwicklung ausgegangen 

werden kann. Insgesamt erscheint ein Anstieg der Bevölkerung um circa 50 Einwohner/Jahr 

realistisch. Dies ergibt für den betrachteten Zeitraum 2020 bis 2026 einen Anstieg von 300 

Einwohnern. 

 

Die derzeitige tatsächliche Bruttowohndichte in der Stadt Weiden i.d.OPf. wurde im Rahmen 

der FNP-Gesamtfortschreibung berechnet und liegt bei 75,6 EW/ha. Setzt man die gemischten 

Bauflächen nur zur Hälfte an, erhält man eine Dichte von 66,6 EW/ha. Um dem Ziel des Flä-

chensparens nachzukommen, sollte weiterhin eine Bevölkerungsdichte von ca. 75 EW/ha an-

gestrebt werden. Geht man von einem natürlichen Bevölkerungswachstum von 300 Einwoh-

nern bis 2026 aus, ergibt dies einen Wohnbauflächenbedarf von 4 ha. 

 

Zusätzlich kommt aufgrund der deutschlandweit festzustellenden Entwicklungen zur nachlas-

senden Belegungsdichte von Wohnimmobilien beziehungsweise der Zunahme von Ein-Perso-

nen-Haushalten sowie dem zunehmenden Trend zu mehr Wohnfläche pro Person ein Auflo-

ckerungsbedarf zum Tragen. Dieser Trend ist auch in Weiden i.d.OPf. zu beobachten (2000: 

1,96 Einwohner/Wohneinheit, 2020: 1,80 EW/WE). 
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Jahr Einwohner Wohneinheiten EW/WE 

2000 43.030 21.938 1,96 

2010 41.961 22.916 1,83 

2015 42.055 23.003 1,82 

2020 42.535 23.563 1,80 

2026 42.835 23.930 1,79 

 
(Datengrundlage: Bayerisches Landesamt für Statistik, „Einwohnerzahlen“ bzw. „Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen in Bayern“) 

 

Geht man für den Betrachtungszeitraum bis 2026 davon aus, dass die Belegungsdichte weiter 

um 0,1 auf 1,79 EW/WE sinkt, so ergeben sich 23.930 Wohneinheiten bei einem natürlichen 

Bevölkerungswachstum von 300 Einwohnern. Dies entspricht einem Zuwachs von 367 

Wohneinheiten im Vergleich zu 2020. Multipliziert man diesen Zuwachs mit der Belegungs-

dichte von 1,79, ergibt sich für die Auflockerung nach Abzug des natürlichen Bevölkerungs-

wachstums ein Einwohnergleichwert von rund 357 und somit ein zusätzlicher Auflockerungs-

bedarf von 4,76 ha. Im Endergebnis der Bedarfsberechnung resultiert ein modelltheoretischer 

Wohnbauflächenbedarf von 8,76 ha im Betrachtungszeitraum 2020-2026. 

 

Unter reiner Betrachtung der 59,9 ha Baulücken im Stadtgebiet könnten, bei einer Realisie-

rungsquote von 3 %, 1,8 ha aktiviert werden. Zieht man diesen Wert vom ermittelten Bedarf 

von 8,76 ha ab, verbleibt ein Neuausweisungsbedarf von 6,96 ha. Das Baugebiet Horbach 

würde mit ca. 1,2 ha zu Buche schlagen und befindet sich somit, neben dem bereits ausgewie-

senen Baugebiet am Turnerweg, in diesem rein quantitativ berechneten Rahmen.  

 

Diese modellhafte Bedarfsrechnung berücksichtigt jedoch vor allem quantitative Aspekte. 

Nicht quantifiziert werden kann der Bedarf, welcher sich u.a. aus der tatsächlichen wirtschaft-

lichen Entwicklungsdynamik, der zentralörtlichen Funktion Weidens oder aufgrund der sich 

verändernden Nutzungsansprüchen der Bevölkerung ergibt.  

 

Es ist außerdem in Betracht zu ziehen, dass in den vergangenen Jahren wenig Neuausweisun-

gen und insbesondere keine Neuausweisungen im Segment der Einfamilienhäuser stattgefun-

den haben. Der Anteil der geplanten Einfamilien- bzw. Doppelhäusern im Baugebiet Horbach 

fällt mit ca. 2.700 m² ohnehin gering aus. Die Nachfrage an Grundstücken für Einfamilienhaus-

bau ist nach wie vor sehr hoch und wird die mit diesem Bebauungsplan zu schaffenden Bau-

plätze weit überschreiten. Wöchentlich gibt es Anfragen von Personen nach Einfamilienhaus-

grundstücken, seit 2020 werden diese systematisch im Stadtplanungsamt bzw. Amt für Lie-

genschaften erfasst. Derzeit liegen 86 aktive Anfragen vor.  

 

 
3.5 Fazit 

 

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Stadt Weiden seit 2014 eine leichte Bevölkerungszu-

nahme erfährt. Die negative bzw. stagnierende Bevölkerungsprognose des Bayerischen Lan-

desamtes für Statistik lässt sich durch die beschriebenen plausiblen Annahmen widerlegen. 

Ein Wohnflächenbedarf ergibt sich aus Zuwanderungseffekten und der steigenden Wohnflä-

che pro Person. Die Stadt Weiden i.d.OPf. verfügt nur über begrenzte kommunale Flächenres-

sourcen, Baugrundstücke für junge Familien können derzeit nicht angeboten werden. Trotz 

zahlreicher Baulücken im Stadtgebiet stehen diese aufgrund der Eigentumsverhältnisse und 
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der geringen Verkaufsbereitschaft oft nicht zur Verfügung, sodass der hohen Nachfrage nach 

Baugrundstücken in Weiden nicht Rechnung getragen werden kann. Dies hat Abwanderungen 

von Bauwilligen und insbesondere von jungen Familien in das Umland bzw. in Orte mit gerin-

gerer zentralörtlicher Funktion zur Folge.  

 

Die Flächen am „Horbach“ im Stadtteil Rothenstadt befinden sich in Privatbesitz. Aufgrund 

des Grundsatzbeschlusses zur künftigen Wohnbaulandentwicklung besteht seit langer Zeit 

wieder die Möglichkeit, Grundstücke für Einfamilienhausbau anbieten zu können. Aufgrund 

der Ortsrandlage eignet sich das Plangebiet für eine sinnvolle Abrundung der Bebauung im 

Bereich der Etzenrichter Straße. Zudem wird die Lücke zu der weiter nördlich an der Straße 

Zum Burgstall befindlichen Bebauung geschlossen. Durch die Aufstellung dieses Bebauungs-

plans wird die planungsrechtliche Möglichkeit geschaffen, diese Flächen durch die Errichtung 

von Wohngebäuden nutzbar zu machen, nachdem die Flächen jahrelang brachlagen. Auf-

grund der Durchmischung von Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern, der Ausreizung des 

Maßes der baulichen Nutzung sowie der Sicherung des vorhandenen Bewuchses entspricht 

das Vorhaben zusätzlich den in § 1a Abs. 2 BauGB definierten Gebot des Flächensparens und 

nachhaltigen Bauens. 

 

 

3.6 Datengrundlagen: 
 
https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2018/09363.pdf  

https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2019/09363.pdf 

https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/erwerbstaetigkeit/ 

https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/demographi-

sche_profile/09363.pdf  

https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/veroffentlichungen/statistische_berichte/f2400c_202000.pdf 

https://www.weiden.de/stadt/willkommen/monitoring-und-statistik 

https://www.weiden.de/fileadmin/user_upload/A_Stadt-Rathaus-Buerger/A01_Willkommen/Monito-

ring_und_Statistik/Factsheet_Weiden_201912_HP.pdf   

 

 

4 Festsetzungen des Bebauungsplans 

4.1 Planungskonzept 
 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes gemäß § 4 

BauNVO zur Schaffung von Wohnraum. Das Planungskonzept sieht eine städtebaulich und ge-

stalterisch wirksame Differenzierung und räumliche Gliederung der Baukörper und des Maßes 

der baulichen Nutzung vor. Entlang der Erschließungsstraßen Etzenrichter Straße und Zum 

Burgstall werden mit zweigeschossigen Einzel- und Doppelhäusern kleinere Baukörper festge-

setzt, die die Bebauung südlich der Etzenrichter Straße aufnehmen. Die größeren Baukörper 

der drei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhäuser werden im hinteren Teil der Baugrundstü-

cke platziert und durch diese Tiefenstaffelung in ihrer Wahrnehmbarkeit und optischen Domi-

nanz zurückgenommen und städtebaulich eingefügt. Die bestehende Bebauung im Osten des 

Geltungsbereichs bleibt bis auf weiteres im Rahmen des Bestandsschutzes erhalten; die auf-

gelassene Hofstelle im Westen wird abgebrochen. 

 

Das Planungskonzept sieht private Gärten für die Einzel- und Doppelhäuser sowie für die Be-

wohner des Erdgeschosses der Mehrfamilienhäuser und gemeinschaftlich nutzbare 
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Grünflächen vor. Die vorhandenen Waldflächen werden mit der Begrenzung der Bauflächen 

berücksichtigt, in Fläche und Funktion weitgehend erhalten und in die Freiflächen der Bebau-

ung einbezogen. Der ruhende Verkehr wird über Gemeinschaftstiefgaragen und oberirdische 

Stellplätze abgewickelt.  

 

 

4.2 Art der baulichen Nutzung 
 

Als Art der baulichen Nutzung ist ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO vorgese-

hen. Dieses dient gemäß § 4 Abs. 1 BauNVO vorwiegend dem Wohnen. § 13b BauGB ermäch-

tigt die Gemeinden, Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren einzubeziehen, so-

fern damit die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im 

Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Um den Rahmen dieser Ermächtigung nicht 

zu verlassen und um die Wohnnutzungen im Geltungsbereich sicherzustellen, ist daher der 

Ausschluss der nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 1 

Abs. 6 BauNVO erforderlich.  

 

 

4.3 Maß der baulichen Nutzung 
 

Der Gebäudebestand südlich der Etzenrichter Straße und an der Straße Zum Burgstall wird 

überwiegend von zweigeschossigen Wohnhäusern mit Satteldach gebildet. Daneben kommen 

auch zwei eingeschossige Wohngebäude und ein dreigeschossiges Gebäude mit Satteldach und 

Zwerchgiebel vor (Weinhof Peschke GmbH & Co. KG).  

 

Für das Wohngebiet wird durchgängig eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Das Bauge-

biet wird über eine Staffelung der zulässigen Form, Größe, Höhe und Bedachung der Wohnge-

bäude in zwei hintereinander liegenden Reihen gegliedert. Für die Einzel- und Doppelhausbe-

bauung im Vordergrund sind maximal zwei Geschosse zulässig, für die hinterliegenden Mehr-

familienhäuser drei bis vier Geschosse. Die Geschossflächenzahl der zweigeschossigen Einzel- 

und Doppelhausbebauung wird entsprechend mit 0,8 festgesetzt, die Geschossflächenzahl der 

drei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhausbebauung mit 1,2. Alle Werte liegen innerhalb der 

Grenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO. Damit ist eine ausreichende Durchgrünung des Baugebiets 

gewährleistet. Die Gebäudehöhe wird über die Festsetzung der zulässigen Trauf- bzw. Wand-

höhe über Bezugshöhe Straße in der Mitte der jeweiligen Garagenzufahrten begrenzt. Dach-

terrassen sind nicht zulässig.  

 

Die Einzel- und Doppelhäuser im Vordergrund orientieren sich in Höhe und Lage an der beste-

henden Bebauung südlich der Etzenrichter Straße und an der Straße Zum Burgstall. Die Mehr-

familienhäuser im Hintergrund werden dadurch in ihrer Wahrnehmbarkeit und optischen Do-

minanz zurückgenommen. Mit den Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, 

die Staffelung der zulässigen Gebäudehöhen und die Gestaltung der Fassaden wird sicherge-

stellt, dass sich die Baukörper hinsichtlich Größe, Form und Gestalt in die umgebende Bebau-

ung einfügen. Mit den geplanten Mehrfamilienhäusern können am Standort mehr Wohnein-

heiten geschaffen werden als ausschließlich mit Einzel- oder Doppelhäusern. Aus Gründen der 

Versorgung mit Wohnraum und des flächensparenden Bauens wird daher den gewählten Bau-

formen der Vorzug gegeben. 

 



Stadt Weiden i.d.OPf. Bebauungsplan Nr. 61 26 313 „Horbach“ 

Stefan Weidenhammer, Landschaftsarchitekt 18/26 

4.4 Bauweise 
 

Um das Wohngebiet an die bestehende Bebauung anzupassen, ist nur die offene Bauweise 

zugelassen. Wohngebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Hinsichtlich der Ab-

standsflächen sind keine gesonderten Festsetzungen erforderlich. Die einzuhaltenden Ab-

standsflächen sind in Art. 6 BayBO geregelt. Damit können negative Auswirkungen wie etwa 

eine unzumutbare Verschattung der Nachbargrundstücke vermieden werden.  

 

 

4.5 Überbaubare Grundstücksfläche 
 

Die überbaubaren Flächen werden in Verbindung mit der Grundflächenzahl durch Baugrenzen 

für die Wohngebäude festgesetzt. Die Baugrenzen stellen sicher, dass nicht in Bereichen ge-

baut wird, in denen aus städtebaulichen Gründen weder Hauptgebäude noch Nebenanlagen 

errichtet werden sollen. Dies gilt insbesondere für die Einzel- und Doppelhausbebauung auf 

den eher kleinen Baugrundstücken.  

 

Die Baugrenzen der Einzel- und Doppelhäuser sind so platziert, dass sie einen möglichst großen 

südexponierten Garten ermöglichen. Die Baugrenzen der Mehrfamilienhäuser ermöglichen die 

Gestaltung größerer gemeinschaftlich nutzbarer Freiflächen parkartigen Charakters im Über-

gang zu den Waldrändern und Waldbeständen im Norden. 

 

 

4.6 Verkehrsflächen 
 

Das Wohngebiet ist über die Etzenrichter Straße und die Straße Zum Burgstall voll erschlossen; 

die Anlage weiterer Erschließungsstraßen ist nicht erforderlich. Der ruhende Verkehr wird über 

Gemeinschaftstiefgaragen und Gemeinschaftsstellplätze innerhalb des Baugebiets abgewi-

ckelt. Parkplätze im Straßenraum sind daher nicht erforderlich; die an den Straßen bestehen-

den Halteverbote bleiben uneingeschränkt bestehen. Beeinträchtigungen des ÖPNV und fah-

render Stadtbusse können somit ausgeschlossen werden.  

 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Etzenrichter Straße stadteinwärts ist auf 30 km/h 

begrenzt. Das Sichtfeld für den auf der Straße Zum Burgstall von Norden kommenden Verkehr 

in die Etzenrichter Straße stadteinwärts wird mit den festgesetzten Baugrenzen eingehalten. 

Der von Zum Burgstall stadtauswärts verlaufende Verkehr bleibt von den Festsetzungen des 

Bebauungsplans unberührt. 

 

 

4.7 Leitungen 
 

In der Etzenrichter Straße und der Straße Zum Burgstall sind die infrastrukturellen Sparten 

Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation unterirdisch verlegt. Die Baugrundstücke 

können unmittelbar an diese Sparten angeschlossen werden. Sollte eine Aufstellfläche für eine 

Trafostation erforderlich werden, kann diese in den Freianlagen der Mehrfamilienhäuser plat-

ziert werden.  
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4.8 Entwässerung 
 

Die getroffenen Festsetzungen zum Umgang mit Niederschlagswasser beruhen auf den vorlie-

genden Ergebnissen des geotechnischen Berichts bzw. Baugrundgutachtens des Instituts Gauer 

GmbH. Demnach sind die Böden im Geltungsbereich für die Versickerung geeignet. Die Einlei-

tung von Niederschlagswasser in die bestehende Mischkanalisation in der Etzenrichter Straße 

und der Straße Zum Burgstall ist gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz unzulässig. Mit der 

getroffenen Festsetzung, das anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken selbst 

zu versickern, wird diesem gesetzlichen Auftrag entsprochen. Die Kapazitäten der Mischwas-

serkanäle in der Etzenrichter Straße und der Straße Zum Burgstall sind für die Einleitung des 

Schmutzwassers ausreichend. Die Entwässerungsplanung wird im weiteren Fortgang der Er-

schließungsplanung kontinuierlich mit der Stadt Weiden i.d.OPf. abgestimmt.  

 

Die Pkw-Stellplätze werden mit versickerungsfähigen Belägen, bevorzugt mit Rasenfugen, her-

gestellt, um den Oberflächenabfluss zu drosseln. Ausnahmen für behindertengerechte Stell-

plätze begründen sich mit der erforderlichen Barrierefreiheit. Die Nutzung von Niederschlags- 

und Brauchwasser trägt zum sparsamen Umgang mit Wasser und zur Entlastung des Wasser-

haushalts bei. Zisternen unterstützen insbesondere auf den flächenmäßig begrenzten Grund-

stücken der Einzel- und Doppelhäuser die Dämpfung des Abflusses und die Bewältigung der 

geforderten Versickerung.  

 

 

4.9 Immissionsschutz 
 

Die getroffenen Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm 

beruhen auf den Ergebnissen und Empfehlungen der schalltechnischen Untersuchung des Bü-

ros für Akustik und Bauphysik Alfred Bartl.  

 

Nordwestlich des Geltungsbereichs liegt die Ausflugsgaststätte „Hubertus“ mit Wirtsgarten. 

Laut Genehmigungsbescheid sind durch den Betrieb der Gaststätte am Immissionsort Flnr. 

1741 innerhalb des Geltungsbereichs die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Mischge-

biet einzuhalten. Mit der Festsetzung eines Wohngebiets im Nordwesten des Geltungsbereichs 

rücken neue Immissionsorte mit einer im Vergleich zu Mischgebieten um 5 dB höheren Schutz-

würdigkeit an die Gaststätte heran.  

 

Durch den Betrieb der Gaststätte „Hubertus“ ergeben sich an der heranrückenden Bebauung 

des Wohngebiets deutliche Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm. Aus die-

sem Grund sind an der geplanten Bebauung geeignete Maßnahmen zu treffen, die sicherstel-

len, dass an den zukünftigen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehal-

ten werden, bzw. dass keine Immissionsorte im Sinne der TA Lärm entstehen. Damit die Über-

schreitungen der Richtwerte an der hinzukommenden Bebauung zu keiner Einschränkung der 

Gaststätte „Hubertus“ führen, sind Schallschutzmaßnahmen zu treffen. Passive Schallschutz-

maßnahmen scheiden im vorliegenden Fall richtlinienbedingt aus. Daher kommen nur aktive 

Schallschutzmaßnahmen (Abschirmung durch Lärmschutzwände, -wälle oder Gebäuderiegel) 

oder bauliche Schallschutzmaßnahmen (Orientierung der Grundrisse) bzw. eine Kombination 

aus beiden Maßnahmen in Frage. Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Schallschutz-

wänden scheiden aus städtebaulichen Gründen aus.  
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An den von Überschreitungen betroffenen Fassaden dürfen keine öffenbaren Fenster und 

Fenstertüren von Aufenthaltsräumen vorgesehen werden. Daher sind Grundrisse so zu planen, 

dass keine öffenbaren Fenster an diesen Gebäudeseiten entstehen bzw. es sind technische 

Vorkehrungen zu treffen, die ein Öffnen von Fenstern und Fenstertüren an diesen Gebäude-

seiten nicht zulassen. Alternativ können bauliche Maßnahmen zur Abschirmung an Gebäuden 

vorgesehen werden, die sicherstellen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm nicht über-

schritten werden. Hierzu zählen etwa teilverglaste Balkone, teilverglaste Loggien oder Kasten-

fenster, die über eine Teilverglasung vor dem inneren Fenster des schutzbedürftigen Aufent-

haltsraums verfügen, die nicht geöffnet oder entfernt werden kann und die so dimensioniert 

ist, dass 0,5 m vor dem geöffneten inneren Fenster bzw. der geöffneten inneren Fenstertüre 

gemessen werden kann.  

 

Infolge der Planung rücken neue Immissionsorte des geplanten Wohngebiets auch an den süd-

lich des Geltungsbereichs gelegenen Bestandsbetrieb „Weinhof Peschke GmbH & Co. KG“ 

heran. Auch hier sind künftig die im Vergleich zu Mischgebieten um 5 dB niedrigeren Immissi-

onsrichtwerte einzuhalten. Nach den Berechnungen des Büros Alfred Bartl ergeben sich für 

den Bestandsbetrieb „Weinhof Peschke GmbH & Co. KG“ keine weitergehenden Einschränkun-

gen. Schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm auf den Straßen Zum Burgstall, 

Etzenrichter Straße und Regensburger Straße oder aus der Parkplatznutzung des geplanten 

Wohngebiets auf die Umgebung liegen ebenfalls nicht vor. 

 

 

4.10 Waldflächen 
 

Im Norden des Geltungsbereichs stocken Wälder und Waldmäntel, denen gemäß Waldfunkti-

onsplan besondere Funktionen für die Erholung, Intensitätsstufe I, und den lokalen Klimaschutz 

zukommt. Diese Waldflächen sind insbesondere aufgrund ihrer besonderen Waldfunktionen 

möglichst weitgehend zu erhalten. Der Wald wird in seinem flächenhaften Bestand und in sei-

nen besonderen Waldfunktionen von der festgesetzten Planung nur kleinflächig bzw. gering-

fügig beeinträchtigt. Besondere Maßnahmen zur Sicherung der Waldfunktionen sind daher 

nicht erforderlich.  

 

Einzelne den Altbestand bildende Bäume sind bis zu 30 m hoch. Die Baumlänge, die topografi-

sche Situation und die Nähe der Bebauung zum Wald erfordern besondere Maßnahmen und 

Vorkehrungen der Verkehrssicherung auf den mit Wald bestockten Grundstücken innerhalb 

und außerhalb des Geltungsbereichs. Diese umfassen zum einen von einem Statiker bestätigte, 

durchschlagssichere Dachkonstruktionen in den an den Wald angrenzenden Gebäuden (siehe 

Kap. 3.12 Dächer). Zum anderen sind Haftungsverzichterklärungen der Grundstückseigentü-

mer gegenüber den Eigentümern der angrenzenden Waldgrundstücke und den Planungsbetei-

ligten (Stadt Weiden i.d.OPf., Behörden, Planer) anzustreben. 

 

Zur Entschärfung der Situation können Wald und Waldmantel innerhalb des Geltungsbereichs 

durch waldbauliche Maßnahmen (Entnahme insbesondere großer Einzelbäume mit mehr als 

20 m Höhe, Förderung von Sträuchern und Säumen) zu einem stabilen Waldmantel ohne Groß-

bäume entwickelt und dauerhaft unterhalten werden. Diese Maßnahmen bedeuten keine Ro-

dung im Sinne des BayWaldG und können im Rahmen der waldbaulichen Nutzung durchgeführt 

werden. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen und Schutzvorkehrungen ist der Abstand 

der Bebauung zum Wald ausreichend, auch wenn der übliche Abstand im Maß der Baumlänge 
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von 20 m in Teilen unterschritten wird.  

 

 

4.11 Grünordnung 
 

Die Wälder und Waldmäntel im Norden des Geltungsbereichs werden mit den festgesetzten 

Baugrenzen und im Planungskonzept insgesamt weitgehend erhalten. Die im Geltungsbereich 

bestehenden älteren Einzelbäume und Baumreihen, Gebüsche und Grünlandbrachen können 

bei der geplanten baulichen Nutzung dagegen nicht erhalten werden. Die getroffenen Festset-

zungen für die Bepflanzung mit Sträuchern im Norden und Westen des Geltungsbereichs er-

setzen zum Teil die Verluste von Gehölzen und binden das Baugebiet in das Orts- und Land-

schaftsbild ein. Für diese Pflanzungen im Übergang zur freien Landschaft sind gemäß § 40 Abs. 

4 Satz 2 BNatSchG Gehölze gebietsheimischer Herkunft zu verwenden. 

 

Entlang der Straße Zum Burgstall werden aus Gründen des Städtebaus und der Grünordnung 

Bäume mit Standortbindung festgesetzt. Die aus gestalterischen Gründen gewünschte Fortset-

zung dieser Baumreihe entlang der Etzenrichter Straße kann aufgrund der Unkenntnis über die 

Zahl der Parzellen sowie der Anzahl und Lage der Grundstückszufahrten nicht zwingend fest-

gesetzt werden. Größe und Zuschnitt der Parzellen sowie die festgesetzten Baugrenzen lassen 

jedoch auch hier die Ausbildung einer lockeren Baumreihe erwarten. Die auf den Baugrundstü-

cken gebotenen Pflanzungen von Hochstämmen entsprechen mit 1 Baum pro angefangene 500 

m² Grundstücksfläche der ortsüblichen Durchgrünung. Zu pflanzende Bäume mit Standortbin-

dung und heimische, standortgerechte Bestandsbäume können dabei angerechnet werden. 

Die empfohlene Auswahl kleinkroniger, stadtklimafester Bäume begründet sich mit den eher 

geringen Gartengrößen und den Anforderungen des Klimawandels.  

 

Die Gestaltung der privaten Gärten soll möglichst landschaftsgerecht mit naturraum- oder re-

gionaltypischen Gehölzen gemäß den empfohlenen Pflanzlisten für heimische oder eingeführte 

Gartensträucher erfolgen. Die Verwendung von Gehölzen gebietsheimischer Herkunft ist in-

nerhalb der Gärten des Wohngebiets nicht erforderlich. Exotische oder bizarr geformte Ge-

hölze tragen ebenso wie Steinfelder weder zu einem harmonischen, naturgemäßen Ortsbild 

noch zur Sicherung der Artenvielfalt bei und sind insofern unerwünscht. Mit den getroffenen 

Festsetzungen werden die Durchgrünung des Wohngebiets und die gärtnerische Gestaltung 

der Grundstücke mit Bäumen und Gehölzen gewährleistet. 

 

 

4.12 Fassadengestaltung 
 

Mit den Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung sowie die Gestaltung der Fas-

saden wird sichergestellt, dass sich die Baukörper hinsichtlich Größe und Gestalt in die umge-

bende Bebauung einfügen. 

 

 

4.13 Dächer 
 

Zugunsten eines ruhigen, geschlossenen Erscheinungsbilds des Wohngebiets werden die zuläs-

sigen Dachformen auf Flach-, Walm- und Zeltdächer beschränkt. Diesem gestalterischen Ziel 

dienen auch die Beschränkung der zulässigen Dachneigungen auf 24°-42° und die Festsetzung 
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gedeckter Farben für die Dacheindeckung. Flachdächer sind als Gründächer mit mindestens 10 

cm Vegetationsschicht auszubilden. Diese Festsetzung dient insbesondere der Rückhaltung von 

Niederschlagswasser und dem Klimaschutz. Die Nutzung als Dachterrasse wird auf allen Dä-

chern ausgeschlossen. Um die gewünschte Nutzung regenerativer Energien zu fördern, sind 

sowohl aufgeständerte Photovoltaikanlagen als auch solarthermische Anlagen bis zu einer Nei-

gung von 30° zulässig.  

 

Das Wohngebiet grenzt unmittelbar an Waldflächen an, die teilweise auch auf Grundstücken 

innerhalb des Geltungsbereichs stocken. Zum Schutz vor Personen- und Sachschäden sind 

Dachkonstruktionen von Dächern, die nicht mindestens 20 m von den nördlich des Geltungs-

bereichs angrenzenden Waldgrundstücken entfernt sind, durchschlagssicher auszubilden. 

 

 

4.14 Tiefgaragen und Nebenanlagen 
 

Der ruhende Verkehr im Wohngebiet wird über die Garagen bzw. Carports der Einzel- und 

Doppelhäuser sowie über Gemeinschaftstiefgaragen und oberirdische Gemeinschaftsstell-

plätze für den Besucherverkehr der Mehrfamilienhäuser abgewickelt. Die Lage der gemein-

schaftlich genutzten Tiefgaragen und Stellplätze sowie der oberirdischen Garagen oder Car-

ports der Einzel- und Doppelhäuser ist durch die in der Planzeichnung dargestellten Baugren-

zen festgelegt. Die Festsetzungen zur Dachform, Eindeckung und Begrünung der Garagen und 

Carports sowie zur Anpassungspflicht von Grenzgaragen bezwecken ein ruhiges, einheitliches 

Erscheinungsbild der Baukörper.  

 

Der städtebaulichen Ordnung wegen sind die Baugrenzen für die gestaltprägenden Wohnge-

bäude eng gefasst. Um die Anlage optisch weniger auffälliger Bauteile dabei nicht zu sehr ein-

zuschränken, dürfen Wintergärten und untergeordnete Bauteile bis zu 2,0 m die Baugrenzen 

überschreiten, sofern die erforderlichen Abstandsflächen eingehalten werden. Überdachun-

gen von Tiefgaragenzufahrten und Müllsammelplätzen sowie Trafostationen sind auch außer-

halb der Grenzen für Nebenanlagen zulässig.  

 

 

4.15 Aufschüttungen, Abgrabungen, Stützmauern 
 

Die Geländeoberfläche liegt im zentralen und nördlichen Teil des Geltungsbereichs infolge des 

historischen Sandabbaus bis zu 9 m unter den Geländehöhen der nördlichen Grundstücksgren-

zen. Zur ebenen Modellierung der Geländeoberfläche sind hier Auffüllungen bis zu einer Höhe 

von 7,0 m zulässig. Um die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers zu gewährleis-

ten, ist für die Auffüllung unbelastetes und versickerungsfähiges Material zu verwenden. Zur 

Rekultivierung des Geländes und zur Einbindung des Wohngebiets in Natur und Landschaft ist 

es erforderlich, einen in Höhe und Relief harmonischen Übergang zu den Unterhängen des an-

grenzenden Waldes zu gestalten.  

 

An den südlichen Grundstücksgrenzen ist das Gelände höhenmäßig an die angrenzenden Ver-

kehrsflächen anzupassen. Im Interesse einer landschaftsgerechten Modellierung des Geländes 

sind Stützmauern nicht zulässig. Mit den getroffenen Festsetzungen wird die Höhenlage der 

Wohngebäude, Stellplätze, Gärten und Freianlagen an das bestehende natürliche Gelände und 

die bestehende Bebauung angepasst.  
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4.16 Einfriedungen 
 

Die getroffenen Festsetzungen stellen ein einheitliches Erscheinungsbild der Einfriedungen si-

cher und gewährleisten, dass die Einfriedungen für Kleintiere wie Mäuse und Igel durchlässig 

sind. Mit dem Verbot von Türen in Einfriedungen, die unmittelbar an forstwirtschaftliche 

Grundstücke angrenzen, soll verhindert werden, dass dort Gegenstände, Abfälle und sonstige 

Materialien ungehindert und widerrechtlich abgelagert werden können. 

 

 

4.17 Altablagerungen und Altstandorte 
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Altlasten oder Bodenverunreinigungen kar-

tiert oder bekannt. Die einschlägigen Regelungen des Bodenschutzgesetzes und des Kreislauf-

wirtschaftsgesetzes sind in den Hinweisen zum Bebauungsplan wiedergegeben. 

 

 

4.18 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

 

Mit der Anwendung des beschleunigten Verfahrens für Bebauungspläne zu Wohnbauzwecken 

in Stadt- und Ortsrandlagen nach § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 

entfällt die Pflicht zum Ausgleich der vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft. Nach § 

13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten bei einer zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 m² Ein-

griffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als bereits erfolgt 

oder zulässig. Deshalb besteht für den Bebauungsplan „Horbach“ mit einem Geltungsbereich 

von 14.909 m² Größe kein Ausgleichsbedarf. 

 

Im Norden des Geltungsbereichs stocken Wälder und Waldmäntel, denen gemäß Waldfunkti-

onsplan besondere Funktionen für die Erholung, Intensitätsstufe I, und den lokalen Klimaschutz 

zukommt. Der Wald wird in seinem flächenhaften Bestand und in seinen besonderen Wald-

funktionen von der festgesetzten Planung nur kleinflächig bzw. geringfügig beeinträchtigt. Be-

sondere Maßnahmen zur Sicherung der Waldfunktionen sind daher nicht erforderlich.  

 

Die getroffenen Festsetzungen für die Bepflanzung mit Sträuchern an den Grenzen des Gel-

tungsbereichs ersetzen zum Teil die Verluste von Gehölzen und binden das Baugebiet in das 

Orts- und Landschaftsbild ein. Mit den getroffenen Festsetzungen für Bepflanzungen und die 

gärtnerische Gestaltung wird eine ausreichende Durchgrünung des Wohngebietes mit gebiets-

heimischen Bäumen und Sträuchern gewährleistet. Darüber hinaus sind keine weiteren Maß-

nahmen oder Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft erforderlich.  

 

 

4.19 Artenschutz 
 

Das Vorkommen der meisten gemeinschaftsrechtlich geschützten Tierarten und Gefäßpflanzen 

lässt sich aufgrund der Lage am Rande der geschlossenen Bebauung, der Nutzung und Störung 

durch Erholungssuchende und Hundeführer sowie der meist geringen Lebensraumqualität der 
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Biotop- und Nutzungstypen im Geltungsbereich mit hinreichender Sicherheit ausschließen. Die 

potenziellen Vorkommen gemeinschaftsrechtlich geschützter Arten im Geltungsbereich be-

schränken sich auf Fledermäuse, Vögel und Zauneidechse. Die Ergebnisse der beauftragten 

faunistischen Übersichtsbegehung liegen noch nicht vor und werden nach dem Abschluss der 

Untersuchungen dargestellt und berücksichtigt. 

 

Der Lebensraumkomplex aus Waldmänteln, Gebüschen, mehr oder weniger verbuschten 

Grünlandbrachen, Gärten, Baumreihen und Bäumen im Geltungsbereich bietet häufigen und 

verbreiteten Vögeln der Hecken, Gehölze und Gärten potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten. Höhlenbrütenden Vogelarten und Fledermäusen bieten die eher jungen Bäume im Gel-

tungsbereich keine geeigneten Quartiere. Für bodenbrütende Wiesen- und Ackervögel ist der 

Lebensraum zu klein; Horste von Greifvögeln oder Krähennester kommen im Planungsgebiet 

nicht vor. Über die potenziellen Brutvögel der Hecken, Gehölze und Gärten hinaus kann das 

Planungsgebiet allenfalls einigen weiteren Vogelarten als ergänzendes, aber nicht essenzielles 

Nahrungshabitat dienen.  

 

Die Lebensräume im Geltungsbereich sind potenzielles Nahrungshabitat von Fledermäusen. 

Sommerquartiere von Fledermäusen in den Haupt- und Nebengebäuden der aufgelassenen 

Hofstelle lassen sich nicht zuverlässig ausschließen. Der potenzielle Lebensraum der Zau-

neidechse beschränkt sich im Wesentlichen auf die lückig bewachsenen südexponierten Bö-

schungen am Waldrand im Norden des Geltungsbereichs. Vorkommen der Zauneidechse im 

sonstigen Geltungsbereich lassen sich aufgrund der dichten, hochwüchsigen und verfilzten 

Krautschicht mit hinreichender Sicherheit ausschließen. 

 

Bei Realisierung der Bebauung werden die Waldmäntel, Gebüsche, Grünlandbrachen, Gärten, 

Baumreihen und Bäume im Geltungsbereich überwiegend beseitigt. Die Waldflächen und Bö-

schungen im Norden bleiben davon weitgehend unberührt. Die Verluste potenzieller Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten der Vögel der Hecken, Gehölze und Gärten werden durch Festsetzun-

gen zur Pflanzung von Hecken und Bäumen vermindert bzw. kompensiert. Die Tötung von Vö-

geln, insbesondere von Nestlingen, und die Zerstörung von Eiern lassen sich durch die Beseiti-

gung der Gehölze außerhalb der Brut- und Vegetationszeiten sicher vermeiden. Die Individuen 

der lokalen Populationen können in der folgenden Brutzeit auf andere geeignete Neststand-

orte im Geltungsbereich selbst oder in dessen Umfeld ausweichen. Sollten Maßnahmen zur 

Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität von Lebensstätten (CEF-Maßnah-

men) erforderlich werden, können diese innerhalb des Geltungsbereichs selbst durchgeführt 

werden, etwa in den verbleibenden Wäldern und Waldmänteln. 

 

Schädigungen, Tötungen und Störungen gebäudebewohnender Fledermäuse können durch 

eine Begehung der landwirtschaftlichen Gebäude vor deren Abbruch vermieden werden. Be-

einträchtigungen der Zauneidechse sind unwahrscheinlich, da deren potenzielle Lebensräume 

in den vom Wald einfallenden Böschungen außerhalb des Wirkraums der geplanten Bebauung 

liegen. Geringfügige Störungen von Fledermäusen und Vögeln bei der Nahrungssuche sowohl 

durch das Wohngebiet selbst als auch durch den Baubetrieb sind möglich. Betroffene Tiere 

können jedoch auf ausreichend vorhandene Nahrungshabitate im Umfeld ausweichen. Die 

Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 und Abs. 5 BNatSchG 

lässt sich voraussichtlich mit hinreichender Sicherheit ausschließen. 
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4.20 Brandschutz 
 

Die Löschwasserversorgung ist seitens der Stadt Weiden i.d.OPf. sicherzustellen. Die Versor-

gungsart wird im Zuge der Erschließungs- und Entwässerungsplanung durch den Vorhabenträ-

ger, die R+K Projektbau 1 GmbH & Co. KG, mit der Stadt Weiden i.d.OPf. abgestimmt und im 

städtebaulichen Vertrag geregelt. Der Brandschutz der hinterliegenden Mehrfamilienhäuser 

wird über Feuerwehrzufahrten sichergestellt. 

 

 

5 Auswirkungen 
5.1 Städtebauliche Ordnung 
 

Das Planungsgebiet rundet die Bebauung zwischen Etzenrichter Straße und der Straße Zum 

Burgstall ab und greift weder über seine Flächengröße noch über seine räumliche Lage wesent-

lich in die bestehenden Waldflächen ein. Die städtebauliche Entwicklung wird durch die ge-

plante Bebauung nicht beeinträchtigt, sondern neu geordnet. Der Flächennutzungsplan wird 

im Wege der Berichtigung angepasst.  

 

Erhebliche Beeinträchtigungen der benachbarten Bebauung treten infolge der Einhaltung der 

Baugrenzen nach BayBO nicht auf. Insbesondere wird die Verschattung der bestehenden 

Wohngrundstücke an der Etzenrichter Straße aufgrund der nordseitigen Lage des geplanten 

Wohngebietes vermieden.  

 

 

5.2 Folgekosten 
 

Die zukünftigen Bauflächen im Baugebiet Horbach sind in Besitz eines Investors. Aufgrund des 

Grundsatzbeschlusses zur künftigen Wohnbaulandentwicklung in Weiden i.d.OPf. ist mit dem 

Investor ein städtebaulicher Vertrag zur Entwicklung des Baugebiets zu schließen. Die Folge-

kosten der Bauleitplanung dürften an dieser Stelle niedrig ausfallen. Die Bebauung kann an 

die bestehende verkehrliche Infrastruktur (Erschließungsstraßen Etzenrichter Straße und Zum 

Burgstall) angebunden werden. Die notwendigen Erschließungsmaßnahmen wie etwa Bord-

steinabsenkungen werden vom Investor übernommen. Eine neu herzustellende innere Er-

schließung des Baugebiets ist nicht vorgesehen. Die mediale Infrastruktur kann ebenfalls an 

den Bestand angebunden werden und muss daher nicht vollständig neu hergestellt werden. 

Die Kosten für den Anschluss trägt ebenfalls der Investor. Öffentliche Grünflächen oder Ge-

meinbedarfsflächen, für die ein laufender Unterhalt notwendig wäre, sind im Plangebiet nicht 

vorhanden.  

 

 

5.3 Flächenbilanz 
 

In folgender Tabelle sind der Bestand und die Planung der Flächennutzung im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans „Horbach“ einander gegenübergestellt. 
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Nutzung / Festsetzung Bestand Planung 

landwirtschaftliche Flächen  6.180 m² 0 m² 

Wald 2.131 m² 1.525 m² 

Bebauung im Außenbereich 5.466 m² 0 m² 

Wohnbauflächen (ohne Wald) 0 m² 12.252 m² 

Straßenverkehrsflächen 1.132 m² 1.132 m² 

Geltungsbereich 14.909 m² 14.909 m² 

 

 

6 Änderungen während des Planverfahrens 
 

Nach Durchführung der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB wurden folgende 

Änderungen am Entwurf des Bebauungsplans vorgenommen: 

 

Ergänzung des Bedarfsnachweises für die Ausweisung der Bauflächen 

Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen gemäß TA Lärm 

Empfehlung des Baus von Zisternen bei geplanten Doppelhäusern  

Untersagung von Schottergärten auf privaten Grundstücken  

Empfohlene Höhenlage der Gebäudeöffnungen von min. 25 cm über der Fahrbahnober-

kante 

Zwingende Festsetzung zur Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser auf den 

Baugrundstücken selbst, um dem gesetzlichen Auftrag des § 55 Abs. 2 WHG zu entspre-

chen 

Konkretisierung der Anforderungen an Auffüllmaterial  

Konkretisierung der Farbgestaltung der Dacheindeckung wurde durch Angabe der 

Farbcodierungen  

Forderung der Anpassung des Geländes der Grundstücksgrenzen an die angrenzenden 

Verkehrsflächen bzw. natürliche Geländeoberflächen  

Flexibilisierung der späteren Grundstückszuschnitte durch Weglassen der zeichnerischen 

Festsetzung von Zufahrten und Baumpflanzungen 

Aufnahme einer beispielhaften Pflanzliste für standortgerechte bzw. gebietsheimische 

Arten. 

 

 

 

Anlagen: 
 

Karte 1: Bestand (Stand 28.06.2021) 

Bodenuntersuchung – Versickerung von Niederschlagswasser, Institut Gauer GmbH v. 

26.06.2021 

Geotechnischer Bericht, Institut Gauer GmbH v. 19.08.2021 

Schalltechnische Untersuchung, Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl, abConsultants, v. 05.01.2022 
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Stadt Weiden i.d.OPf.  AZ: 6100-0121-98143 2022-04-05 

Stadtplanungsamt Herr Julian Rost 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 61 26 313 „Horbach“; 
Übersicht der Änderungen des Entwurfsstandes nach der Auslegung 
 

 
I. Planzeichnung und Zeichenerklärung 
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II. Textliche Festsetzungen 
 
[…] 
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Erstelldatum: 28.03.2022

Vorlagen-Nr.: IV/073/2022

Generalsanierung der Pestalozzischule Weiden -
Sachstandsbericht zur Gesamtkostensituation und Förderung

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss 27.04.2022

Sachstandsbericht:
Vorgang:
Beschluss des BPAS vom 02.06.2016
Beschluss des BPAS vom 31.05.2017
Beschluss des BPAS vom 07.12.2017
Beschluss des FVGS vom 09.01.2018
Beschluss des BPAS vom 07.06.2018
Beschluss des BPAS vom 13.02.2019
Beschluss des BPAS vom 23.10.2019
Beschluss des BPAS vom 27.05.2020
Beschluss des STR vom 22.06.2020
Beschluss des BPAS vom 04.02.2021

Die Generalsanierung und Erweiterung der Pestalozzischule wurde vom Bau- und Planungsausschuss
letztmalig in seiner Sitzung am 04.02.2021 behandelt. Der Bau- und Planungsausschuss hat
zugestimmt, die Maßnahme auf Basis des vorgestellten Entwurfes und der Kostenberechnung mit
Gesamtkosten von ca. 37.441.700,84 € umzusetzen. Vorschläge der Verwaltung zur Kosteneinsparung
in Höhe von 472.000,00 € wurden nicht beschlossen.

Das Architekturbüro dp-Architekten hat in Zusammenarbeit mit den Fachplanern darauf basierend
zwischenzeitlich die Ausführungsplanung erstellt und Anfang Februar das erste Ausschreibungspaket
ausgeschrieben. Auf die noch folgenden, gesonderten Vorlageberichte zur Vergabe der Bauaufträge
der Gewerke Baumeisterarbeiten BA2 und Baustelleneinrichtung BA2-5 wird verwiesen.

Gesamtkostenentwicklung

Die Kostenentwicklung seit Vorstellung der Kostenberechnung vom 28.10.2020 in der Sitzung am
04.02.2021 stellt sich wie folgt dar:

TOP Ö  5TOP Ö  5
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* Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110.html; Stand 08.04.2022. Der
Indexstand IV/2020 bildet mit 115,1% die Bruttobaukosten unter Anwendung des verminderten Umsatzsteuersatzes von 16%
ab. Die Kostenberechnung erfolgte unter Anwendung des nicht verminderten Umsatzsteuersatzes von 19%. Der Index wert ist
daher zu korrigieren: 115,1% / 116% x 119% = 118,1%
** Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110.html; Stand 08.04.2022
Weitere Preissteigerungen z. B. auf Grund steigender Energiepreise und Materialknappheit und der Ukraine-Krise sind zu
erwarten, konnten hier aber mangels statistischer Erfassung noch nicht berücksichtigt werden.

Unter Berücksichtigung der seit Oktober 2020 noch hinzugekommenen Kosten für zusätzliche
Maßnahmen im Zuge der Ausführungsplanung (vgl. nachfolgende Zusammenstellung) liegen die
Gesamtkosten der Maßnahme aktualisiert auf den Kostenstand I/2022 bei ca. 44.950.000,00 Euro.

Übersicht über zusätzliche Maßnahmen

Im Zuge der Erstellung der Ausführungsplanung für die Ausschreibung sind nachfolgende Maßnahmen
hinzugekommen:

Schülerbeförderung ca. 50.000,00 €
Auf Grund des Bauablaufes beim Abbruch der Bestandsturnhalle (BA4+5) wird es notwendig werden,
den Sportunterricht kurzeitig zeitweise auszulagern. Schülerbeförderungskosten waren bislang in den
Gesamtkosten nicht vorgesehen. Nach Rücksprache mit der Schulabteilung wurden hierfür Kosten
aufgenommen.

Zus. Aufwand Interimsmensa ca. 40.000,00 €
Für die während der Sanierung der Bestandsmensa im Neubau eingerichtete Interimsmensa ergeben
sich zusätzliche hygienetechnische Anforderungen der Lebensmittelüberwachung. Diese waren in der
Entwurfsplanung nicht vorgesehen, da eine Abstimmung über den Betrieb der Interimsmensa mit der
Schule erst nach Abklärung des neuen Betreibers und des Arbeitsablaufes erfolgen konnte.

RWA + Lüftungssteuerung ca. 70.000,00 €
Im Zuge der Ausführungsplanung ergeben sich Mehrkosten bei der Entrauchung der Treppenhäuser
auf Grund brandschutzrechtlicher Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept.

Geänderte Vorschriften für die Beleuchtung ca. 110.500,00 €

Kostenberechnung Kostenentwicklung
Kostenberechnung vom 28.10.2020
(Indexstand III/2020: 115,1% 118,1%*) 37.441.700,84 Euro

Mehrkosten wg.
hinzugekommener Maßnahmen
(vgl. nachfolgende Zusammenstellung)

+ 1.123.899,16 Euro

Mehrkosten wg.
allgemeiner Baupreissteigerung
(Indexstand I/2022: 138,1%**)

+ 6.340.677,53 Euro

Summe
(Rundung)

Gesamtkostenstand*

44.906.277,53 Euro
+ 43.722,47 Euro

44.950.000,00 Euro

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/bpr110.html
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Auf Grund sich mittlerweile geänderter DIN-Vorschriften zur Beleuchtungsstärken (Anhebung der
Beleuchtungsstärken für Unterrichtsräumen) ergeben sich Mehrkosten bei der Beleuchtung.

Statik Gründung und Stützwände ca. 330.000,00 €
Nach konkreter statischer Untersuchung anhand des Bodengutachtens im Rahmen der
Ausführungsplanung wurde die Dimensionierung der Winkelstützmauern und der Gründung endgültig
festgelegt. Aus den Anforderungen ergibt sich eine stärkere statische Dimensionierung. Durch diese
Ausbildung kann der wertvolle alte Baumestand an der Südseite des Grundstücks erhalten bleiben.

Gitteroste vor den Haupteingängen ca. 40.000,00 €
Als Schmutzlaufflächen vor den Hauteingängen wurden zusätzlich Gitteroste vorgesehen.

Fahrradparker ca. 30.000,00 €
Durch die Ausführung der Fahrradparker in Doppelstockausführung wird eine größere Anzahl an
Fahrrädern bei geringerem Platzbedarf untergebracht und dem Wunsch der Schule auf eine maximale
Auslastung bei weniger Platzbedarf entsprochen.

Einfriedung ca. 90.000,00 €
Eine weitgreifende Sanierung der Einfriedung (Mauer) war in der Planung bislang nicht vorgesehen.
Auf Grund erforderlicher Öffnungen (Baustellenverkehr, zus. Bedarfsausfahrt für den Bauunterhalt
(Gärtnerei, Pelletsanlieferung, etc.) und durch Umverlegung der alten Trafostation sind große Teile der
Bestandsmauer abzuändern und anzupassen.

Baumfällarbeiten                      ca. 13.000,00 €
Im Zuge der Baufeldfreimachung wurden Baumfällarbeiten seitens der Stadtgärtnerei extern vergeben.

Stromanschluss neuer Trafo                                       ca. 50.000,00 €
Für die Baumaßnahme wurde zur Verstärkung des Stromanschlusses ein neuer Trafo benötigt. Da
Lieferengpässe absehbar waren (z. B. wg. Hochwasserkatastrophe Ahrtal), wurde das Angebot von
Bayernwerk genutzt und der Trafo als Vorabmaßnahme bereits in den Sommerferien 2021 vorgezogen
errichtet.

Untersuchung Betonrippendecken Altbau                     ca. 23.000,00 €
Für eine statische Bewertung der Bestandsdecken im Altbau mussten auf Grund von vorgefundenen
Bestandsmängeln die Decken in größeren Teilbereichen geöffnet und statisch und labortechnisch
näher bewertet werden.

Statische Vordimensionierung Klinker- und Glasfassaden                             ca. 8.000,00 €
Zur statischen Einschätzung der konkretisierten Fassaden wurden für die Planung
Vordimensionierungsberechnungen durchgeführt.

Baugrunduntersuchungen, Altlastenvoruntersuchung             ca. 92.000,00 €
Bei der Baugrunduntersuchung wurde belastetes Auffüllmaterial vorgefunden (Schlacke und
Keramikreste, Teerbelastung). Auf Anordnung des Umweltamtes muss daher für die Beseitigung ein
gutachterliches Altlastenbeseitigungskonzept erstellt werden und der Aushub durch einen
Sachverständigen nach §18 BBodSchG begleitet werden.
Zur Deklaration für die Entsorgung des anfallenden, belasteten Bodenaushubs mussten für die
Ausschreibung vorab Baggerschürfen und labortechnische Untersuchungen durchgeführt werden.
Beim Überflutungsnachweis für das Baugrundstück wurde errechnet, dass der vorhandene städtische
Kanal unterdimensioniert ist. Auf Anforderung der Stadtwerke musste die fehlende
Versickerungsfähigkeit des Baugrundes nachgewiesen werden, um die Einleitung von
Oberflächenwasser in den Kanal zu rechtfertigen. Zudem müssen zusätzlich auf dem Baugrundstück
Retentionsräume und Regenrückhaltung geschaffen werden, um den Kanal nicht zu überlasten.
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Altlastenentsorgung ca. 150.000,00 €
Für die Entsorgung des vstl. anfallenden, belasteten Aushubmaterials wurden vorsorglich zusätzlich
Mittel vorgesehen. Der tatsächliche Umfang ergibt sich erst bei der Ausführung des gutachterlich
begleiteten Aushubs.

Kampfmittelerkundung                                                     ca. 8.000,00 €
Vor Baubeginn wurde eine Voruntersuchung hinsichtlich einer möglichen Kampfmittelbelastung des
Areals durchgeführt. Diese ergab, dass das Bau-Areal im Bereich einer Verdachtsfläche liegt
(Beschuss des Weidener Bahnhofareals im April 1945 durch Artillerie und Fliegerbomben). Die
Untersuchungsergebnisse werden derzeit noch durch Vor-Ort-Untersuchungen konkretisiert.

Gebühren ca. 19.500,00 €
Daraus resultierende zusätzliche Baunebenkosten für Prüfstatik, etc.

Summe ca. + 1.124.000,00 €

Förderung

Basierend auf dem freigegebenen Entwurf wurde am 20.11.2020 der FAG-Förderantrag bei der
Regierung der Oberpfalz eingereicht. Ein Förderbescheid der Regierung der Oberpfalz liegt noch nicht
vor. Mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 16.07.2021 wurde jedoch die Zustimmung zum
vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt, sodass mit der Ausschreibung, Vergabe und Umsetzung der
Baumaßnahme begonnen werden darf.

Seitens der Regierung der Oberpfalz wurde darin mitgeteilt, dass unter Zugrundelegung der
förderfähigen Kosten des schulischen Bedarfs von rd. 26.870.000 Euro unverbindlich mit einer
Förderung der Maßnahme von rd. 21.500.000,00 Euro = rd. 80% der förderfähigen Kosten
ausgegangen werden kann. Demnach verbleibt für die Stadt Weiden ein Eigenanteil von ca.
23.450.000 Euro.

Personelle Auswirkungen:

Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Nach Fortführung der Ausführungsplanung und Aktualisierung des Mittelabflusses in 2021
wurden für die Maßnahme im Haushalt insgesamt 38.207.344,00 € von der Verwaltung
beantragt und durch den Stadtrat zur Verfügung gestellt (Planung bis 2027). Nach
derzeitigem Stand sind insgesamt ca. 44.950.000,00 Euro bis 2027 zur Verfügung zu
stellen. Der Mittelabfluss wird jeweils mit der Mittelbeantragung angepasst.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden
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Informationsvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Tiefbauamt

Erstelldatum: 11.04.2022

Vorlagen-Nr.: IV/086/2022

Neubau der Feuerwache
Anfrage der StRin Ziegler zum Sachstand

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss 27.04.2022

Sachstandsbericht:
Betreffend Verlagerung der Feuerwache auf das Gelände des Bauhofes und der Gärtnerei fanden mit
dem Ingenieurbüro kplanAG aus Abendsberg, dem Sachgebiet
Katastrophenschutz und Feuerwehr, dem Baudezernat und der Abteilung Bauhof/Gärtnerei bereits
zahlreiche Abstimmungsgespräche statt.
Das aus den Beratungen und Bedarfsanmeldungen generierte Raumprogramm steht kurz vor dem
Abschluss und wird in einer der nächsten Bau- und Planungsausschusssitzungen vorgestellt.
Als Ergebnis kann bereits jetzt festgestellt werden, dass die Feuerwehrwache grundsätzlich auf das
Gelände passt und aufgrund teilweiser ähnlicher Tätigkeiten zahlreiche Synergieeffekte genutzt werden
können.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden
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